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Vorwort 

Das Montanhandbuch 2025 erscheint in einer Zeit tiefgreifender 
Veränderungen – nicht nur für die rohstoffproduzierende 
Industrie. Die globalen Herausforderungen des Klimaschutzes, 
damit zusammenhängend die Transformation der 
Energieversorgung und der Mobilität, die Digitalisierung und die 
geopolitischen Umbrüche erfordern Anpassungen und 
Umstellungen auch bei mineralischen Rohstoffen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette von der Gewinnung über die 
Verarbeitung bis hin zur nachhaltigen, kreislauforientierten 

Nutzung der Rohstoff-Ressourcen. 

Die Verankerung in den Regionen ist eines der besonderen Merkmale der heimischen 
mineralischen Rohstoffbetriebe, die mit ihren Produkten durch technologische Innovation 
bei Einhaltung hoher Umweltstandards einen unverzichtbaren Bestandteil der 
Sicherstellung einer krisenfesten Versorgung mit mineralischen Rohstoffen darstellt. 

Das vorliegende Handbuch bietet einen umfassenden Überblick über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, wirtschaftlichen Kennzahlen, technologischen Trends sowie 
Entwicklungen des Jahres 2024 im heimischen Bergbausektor und bildet die 
Leistungsfähigkeit der Branche ab. 

Es versteht sich als Nachschlagewerk für Fachleute, Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger sowie Interessierte, aber auch als Beitrag zur sachlichen Diskussion 
über die Zukunft einer Branche, die oft im Zentrum vieler Zukunftsfragen steht. 

Mein besonderer Dank gilt allen Mitwirkenden, die mit ihrer Expertise und ihrem 
Engagement und zur Erstellung dieser Ausgabe beigetragen haben. 

Glück auf!  

Dr. Markus Marterbauer 
Bundesminister für Finanzen 

 

 
Dr. Markus Marterbauer 

Abbildung 1 
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1 Rohstoffpolitische Entwicklungen 

Europa steht aktuell vor zahlreichen Herausforderungen wie geopolitischen Spannungen, 
schwachem Wirtschaftswachstum, hohen Energiepreisen und protektionistischen 
Maßnahmen, die den Zugang zu kritischen Rohstoffen erschweren. Diese Rohstoffe sind 
essenziell für den Aufbau von Zukunftstechnologien, die für die digitale Transformation, 
Energieversorgung und Verteidigung unverzichtbar sind. Die USA und China verschärfen 
den globalen Wettbewerb durch Handelsrestriktionen und technologische Strategien, was 
auch Österreich vor Herausforderungen stellt. Um die Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten, verfolgt Österreich unter anderem im Rahmen des Masterplans Rohstoffe 
2030 eine umfassende Strategie, die auf der Stärkung der heimischen Rohstoffbasis, einer 
diversifizierten internationalen Beschaffung und dem Ausbau der Kreislaufwirtschaft 
basiert. 

Das Bundesministerium für Finanzen unterstützt maßgeblich die Umsetzung dieser 
Strategie durch gezielte Förderungen, wie die FTI-Initiative „Zukunft sichern – 
Innovationen für eine sichere Rohstoffversorgung“ und eine Offensive zur 
Rohstoffaufsuchung im Bundesgebiet. Weiters stehen „leistbare“ Energiepreise, stabile 
Verfügbarkeit und regulatorische Klarheit im Fokus, um die Wettbewerbsfähigkeit 
heimischer Unternehmen zu sichern. Mit Maßnahmen zur Förderung der heimischen 
Gewinnung, verbesserten Raumordnungsinstrumenten und vermehrtem Baustoffrecycling 
trägt Österreich dazu bei, die Dekarbonisierungsziele zu erreichen und zugleich die 
Versorgung mit Baurohstoffen für den Infrastrukturausbau sicherzustellen. Diese 
integrativen Maßnahmen stärken die Resilienz des Rohstoffsektors und sichern den 
Wirtschaftsstandort Österreich langfristig. 

Masterplan Rohstoffe 2030 
Die Ausrichtung des Masterplans Rohstoffe 2030 mit den Säulen Versorgung aus 
heimischen Quellen, Versorgung aus internationalen Zulieferquellen, Smart Production, 
Kreislaufwirtschaft, neue wertschöpfende Technologien und Produkte sowie den 
Querschnittsthemen Akzeptanz und Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Automatisierung, 
Forschung und Entwicklung, Bildung und Ausbildung sowie Dialog und Forsight Policy 
bietet Lösungsansätze für die aktuelle Rohstoffversorgungssituation. 
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Auch 2025 wurden durch die Mitglieder des Monitoring-Beirat neue 
Maßnahmenempfehlungen formuliert sowie die Umsetzung der Maßnahmen evaluiert. 
Die Empfehlungen sind wichtige standortpolitische Einschätzungen und dienen 
insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Rohstoffgewinnenden und -
verarbeitenden Industrie. 

Der Monitoring Bericht 2025 kann auf der Webseite des BMF abgerufen werden: 
https://www.bmf.gv.at/themen/bergbau/mineralrohstoffpolitik/oesterreich/masterplan-
rohstoffe-2030.html . 

Forschung & Entwicklung 
Die vom Bundesministerium für Finanzen initiierte Forschungsinitiative „Zukunft Sichern – 
Innovationen für eine sichere Rohstoffversorgung“ verfolgt das Ziel, durch zweckmäßige 
Förderung innovativer Projekte die Versorgungssicherheit mit heimischen mineralischen 
Rohstoffen nachhaltig zu stärken. Im Vordergrund stehen die Entwicklung und 
Anwendung neuer Technologien zur Rohstoffgewinnung, Ressourcenschonung und 
Digitalisierung, um dadurch die Wettbewerbsfähigkeit und ökologische Verträglichkeit der 
heimischen Industrie zu verbessern. Die Initiative ist ein wesentlicher Bestandteil der 
nationalen Rohstoffstrategie und unterstützt die Umsetzung der Ziele des Masterplan 
Rohstoffe 2030 und des Rechtsakts für kritische Rohstoffe. Bei der ersten Ausschreibung 
„Rohstoffe 2024“ wurden 29 Projekte eingereicht, wovon 20 Projekte zur Förderung bzw. 
Finanzierung durch unabhängige Experten empfohlen wurden. 12 Vorhaben (10 
kooperative Projekte und 2 F&E Dienstleistungen) können mit den verfügbaren Mitteln 
gefördert werden. 

Die Explorationsinitiative dient der systematischen Erschließung und Bewertung 
mineralischer Rohstoffvorkommen in Österreich mit dem Ziel, die rohstoffgeologische 
Datenlage zu verbessern und so die Grundlagen für eine nachhaltige und sichere 
heimische Rohstoffversorgung zu stärken. Die Aktivitäten sind im Vorfeld von 
unternehmerischen Tätigkeiten angesiedelt und betreffen unter Anderem in Betrieb 
befindliche oder ausgeerzte Lagerstätten, die Erkundung tiefer Targets und die 
Rückgewinnung von kritischen Rohstoffen aus Bergbauabfallentsorgungsanlagen. Die 
Initiative trägt damit zur langfristigen Stärkung der nationalen Rohstoffbasis und 
Versorgungssicherheit bei.  

  

https://www.bmf.gv.at/themen/bergbau/mineralrohstoffpolitik/oesterreich/masterplan-rohstoffe-2030.html
https://www.bmf.gv.at/themen/bergbau/mineralrohstoffpolitik/oesterreich/masterplan-rohstoffe-2030.html
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Die Explorationsinitiative startete 2024 mit den ersten 4 Projekten: 

• ERTTief - Weiterentwicklung Elektrischer Methoden für tiefe Targets 
• HeavyMin - Analytik von Schwermineralen als Indikatoren für Rohstofftypen und 

Höffigkeit mit Schwerpunkt Wolfram 
• Anomalie-Atlas – Screening und Attributierung der bundesweiten Bach- und 

Flusssedimentgeochemie 
• AustroSERP – Serpentinit Exploration und Materialklassifikation 

Das Projekt „Critical Raw Materials Balance“, gefördert durch die Europäische 
Kommission wird eine Analyse über die Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Qualität von 
Daten zum Erstellen von Rohstoffbilanzen in den nächsten zwei Jahren beforschen. Das 
Konsortium besteht aus TU Wien, ASCII (Supply Chain Intelligence Institute Austria), 
Johanneum Research und Repuco Unternehmensberatung. 

Verordnung (EU) 2024/1252 („Rechtsakt für kritische Rohstoffe“) 
Eine zentrale Säule des Rechtsaktes ist die Anerkennung als strategisches Projekt. 
Strategische Projekte unter dem Critical Raw Materials Act (CRMA) dienen als 
Schlüsselmaßnahme zur Sicherung und Diversifizierung der Versorgung der EU mit 
kritischen Rohstoffen wie Lithium, Kobalt, Grafit, Nickel, Seltenerdmetalle und Wolfram. 
Insgesamt wurden bis 2025 60 Projekte als strategisch anerkannt – 47 innerhalb der EU 
und 13 in Drittstaaten wie Grönland, Kanada und der Ukraine. Die Projekte profitieren von 
beschleunigten Genehmigungsverfahren (maximal 27 Monate bei der Gewinnung bzw. 15 
Monate für andere Vorhaben), erleichtertem Zugang zu Finanzierung und politischer 
Unterstützung sowie der Koordination durch die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten. 
Strategische Projekte müssen hohe Standards erfüllen und nachhaltig zur industriellen 
Innovation beitragen. Diese Vorhaben unterstützen die EU dabei, ihre Benchmarks für 
Gewinnung, Verarbeitung und Recycling zu erreichen, sodass bis 2030 mindestens 10 % 
des jährlichen Rohstoffverbrauchs in der EU selbst gewonnen, 40 % verarbeitet und 25 % 
recycelt werden. Wenn die strategischen Projekte aus dem Jahr 2025 umgesetzt werden, 
werden die Zielvorgaben bei Lithium und Kobalt vollständig erfüllt, und bei Nickel, Grafit 
und Mangan kommt es zu deutlichen Steigerungsraten im Sinne der Eigenversorgung. Die 
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie profitiert von einem Gewinnungsprojekt bei 
Magnesium und 3 Projekten entlang der Wertschöpfungskette von Wolfram. 
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2 Der österreichische Bergbau im Jahr 
2024 

2.1 Baustoffindustrie 

(Quelle: WKO, Fachverband der Stein- und keramischen Industrie) 

Die Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung für das Jahr 2024 weist gestiegene 
Produktionskosten verbunden mit einer schwierigen Auftragslage und weiteren 
Herausforderungen für die Unternehmen aus. 

Der im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin stagnierende Wohnbau und die damit 
einhergehenden Investitionsrückgänge prägten die wirtschaftlichen Entwicklungen der 
Unternehmen der Stein- und keramischen Industrie. So wurden im Jahr 2023 etwa 35.000 
Wohnungen in Österreich bewilligt und etwa 55.000 fertiggestellt – eine Diskrepanz, die 
die Branche auch weiterhin spüren wird. Bei den Industriezulieferern (Feinkeramik, 
Feuerfest, Schleifmittel) gab es 2024 Umsatzrückgänge von -6,3 %, bei den Bauzulieferern 
waren es -6,2 %. 

Im Jahr 2024 verzeichneten die Unternehmen der Stein- und keramischen Industrie einen 
Umsatzrückgang von -6,2% auf 4,3 Mrd. €. Auch die Beschäftigtenzahlen gingen im Jahr 
2024 um 3,7 % zurück. Es zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen Arbeitern und 
Angestellten. Während bei den Angestellten nur ein Beschäftigungsrückgang von -2,9 % 
verzeichnet wurde, ging die Beschäftigtenanzahl bei den Arbeitern um -4,1 % zurück. 
Diese Entwicklungen sind insbesondere der weiterhin schwierigen Auftragslage 
geschuldet. 

Deutliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Lage sind bei der Transportbetonindustrie 
(Umsatzrückgang von 12,1 %), der Feuerfestindustrie (Umsatzrückgang von 11,3 %) sowie 
der Beton- und Fertigteilindustrie (Umsatzrückgang von 10,7 %) zu verzeichnen. 
Umsatzzuwächse konnten im Jahr 2024 lediglich die Schotterindustrie (1,8 %) sowie 
Feinkeramikindustrie (1,0 %) verzeichnen. 
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2.2 Bergwerke und Stahl, Nichteisen-Metallindustrie 

(Quelle: WKO, Fachverband Bergwerke und Stahl, Fachverband der NE-Metallindustrie) 

Österreichs Wirtschaft befand sich im Jahr 2024 weiterhin in einer Rezession. Diese dauert 
nun bereits das zweite Jahr in Folge an. Für das Gesamtjahr 2024 verringerte sich die 
Wirtschaftsleistung um 1,2 %, dies ist die längste wirtschaftliche Schwächephase in 
Österreich seit Beginn der entsprechenden Aufzeichnungen im Jahr 1995. Nahezu alle 
Wirtschaftsbereiche verzeichneten rückläufige Entwicklungen, insbesondere die 
Warenproduktion, die Bauwirtschaft sowie Gastronomie und Beherbergung. Lediglich der 
Handel hat sich gegen Jahresende leicht erholt. Besonders betroffen war die 
Industrieproduktion, sie ging im Jahr 2024 um 4,7 % zurück. 

Im Jahr 2024 machte sich die im Vergleich zu den wichtigsten europäischen Ländern – 
insbesondere gegenüber Deutschland – deutlich höhere Inflation bemerkbar. Die 
Kollektivvertragslöhne sind OECD-weit in Österreich im letzten Jahr am stärksten 
gestiegen. Dies hatte deutliche Auswirkungen auf die Lohnentwicklung im 
österreichischen Industriesektor verbunden mit einer entsprechenden Verschlechterung 
der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Standorte. 

Der österreichische Bergbau ist mit seinen Produkten – u. a. Eisenerz, Magnesit, Wolfram, 
Salz, Talk und Leukophyllit, Kaolin, Eisenglimmer und Grafit – zum überwiegenden Teil von 
den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf den Rohstoff- und Finanzmärkten und von 
der Entwicklung der nachgelagerten Industriebranchen abhängig. Die anhaltende 
Industrierezession mit einer seit über zwei Jahren rückläufigen Bruttowertschöpfung bei 
der Herstellung von Waren hatte daher auch negative Auswirkungen auf den 
österreichischen Bergbau, sowie die Stahl- und Nichteisenmetallindustrie. 

Im Jahr 2024 lag die österreichische Eisenerzproduktion bei der Fördermenge geringfügig 
über dem Niveau des Vorjahres, die Auslastung im Kerngeschäft Eisenerz war gut. Die 
Produktion von Feinerz lag 2024 etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Lage am 
Arbeitsmarkt hat sich entspannt. Es ist derzeit kein Arbeitskräftemangel zu spüren, jedoch 
ist es weiterhin schwierig, entsprechend geschulte Fachkräfte zu bekommen. 

Der Erzbergbau hat weitere innovative Lösungen in Zusammenhang mit der 
Abraumförderung, welche mittels elektrisch betriebenen SLKWs durchgeführt wird, sowie 
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die Eigenproduktion der benötigten elektrischen Energie mittels einer Photovoltaik Anlage 
vorangetrieben. 

Nach ihren Tiefständen in den letzten beiden Jahren konnte sich die 
Eisenglimmerproduktion 2024 wieder erholen und an das Niveau von 2021 anschließen. 
Die Fördermengen lagen sogar geringfügig darüber. Dennoch haben die hohen 
Energiepreise zusammen mit den gestiegenen Lohnstückkosten – deutlich über EU-Schnitt 
– und einem weiterhin überschießenden regulatorischen Umfeld die Produktionskosten 
insgesamt so teuer werden lassen, dass sich der Verlust an Wettbewerbsanteilen auch 
2024 fortsetzt. Die schwache wirtschaftliche Entwicklung in Europa und die seit 2 Jahren 
spürbare Rezession in Österreich treffen insbesondere die österreichische 
Bergbauindustrie. 

Die im Vergleich mit Deutschland deutlich höheren Lohnnebenkosten und das gesunkene 
Arbeitsvolumen pro Beschäftigten haben Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der 
österreichischen Eisenglimmerproduktion im internationalen Umfeld zusätzlich geprägt. 
Auch handelspolitische Konflikte, der Zollstreit mit den USA, die nach wie vor erhöhten 
Transportkosten sowie Unsicherheiten im Schiffsverkehr beeinflussten die wirtschaftliche 
Entwicklung im Jahr 2024. 

Der Salzbergbau verzeichnete im Vergleich zum Jahr 2023 einen Rückgang der Produktion 
von Primärsalz sowie Fertigprodukten (Sudsalz). Die tägliche Produktion umfasst 
mittlerweile durchschnittlich 3.500 t Siedesalz, welches möglichst umweltschonend per 
Schiff, Bahn oder LKW just in time zu den jeweiligen Kunden geliefert wird. Dies wird 
durch eine nahezu vollautomatisierte Produktion von der Soleerzeugung bis zur 
Auslagerung aus einem modernen Hochregallager sichergestellt. 

Zur mittel- bis langfristigen Absicherung der Soleproduktion wird jährlich in neue 
Bohrlochsonden investiert. Parallel zu diesen Vorrichtungsarbeiten werden laufend 
Prospektionsbohrungen als Basis für weitere Planungsarbeiten und zur Feststellung der 
tatsächlichen Lagerstättenvorräte durchgeführt. Die Erkenntnisse der laufenden 
Prospektionsbohrungen fließen in ein behördlich vorgeschriebenes geomechanisches 
Lagerstättensimulationsmodell ein. Mit diesem Lagerstättensimulationsmodell kann die 
Ausnutzung bestehender Lagerstätten optimiert werden. 

Zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter, der Sicherheit der 
Grubengebäude, zum Schutz der Tagesoberfläche in den jeweiligen Einwirkungsbereichen 
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und zur Verhinderung von unzulässigen Emissionen in die Umwelt wurden in sämtlichen 
aktiven und stillgelegten Bergbauen notwendige und vorausschauende 
Erhaltungsmaßnahmen in Abstimmung mit den zuständigen Behörden getätigt. 

Durch die mittlerweile abgeschlossene Großinvestition in ein neues Trocknergebäude wird 
ab dem Wirtschaftsjahr 2024 gewährleistet, beinahe 100 % Trockensalz erzeugen zu 
können. Zusätzlich zu dieser Investition wurde auch noch in Hochleistungs-
Verpackungsanlagen investiert. Damit wird die Strategie in Richtung palettierter Ware und 
Salzspezialitäten weiter und schneller vorangetrieben. Zu diesem Zweck wurde am 
Standort Ebensee neben dem Hochregallager auch noch eine weitere Lagerhalle für 
palettierte Ware und Verpackungsmaterial angekauft. 

Die Fördermengen von Leukophyllit lagen 2024 über dem Niveau von 2023 und die 
Fördermengen von Talk unter dem Niveau von 2023. In einem stabilen Marktumfeld lag 
die Gesamttonnage im Geschäftsjahr 2024 insgesamt annähernd auf dem Niveau des 
Vorjahres. 

Die Produktion im Grafitbergbau bewegte sich 2024 über dem Niveau des Vorjahres. 

Die Fördermengen des österreichische Magnesitbergbau waren 2024 etwa auf dem 
Niveau des Vorjahres. Die Produktion an feuerfesten Massen war in Summe leicht über 
den Erwartungen, die Mengen lagen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Generell 
waren die hohen Energiepreise eine wirtschaftliche Herausforderung im Jahr 2024. Vor 
allem bei der Umwandlung in das Verkaufsprodukt „Kauster“ schwächen die hohen Preise 
für Erdgas die Position am Markt. Der Preisanstieg hatte vor allem im zweiten Halbjahr 
2024 einen enormen negativen Einfluss auf das Geschäft. Seither wird an der 
Rückgewinnung der Marktanteile gearbeitet. Im Bereich der Sinteranlage am Standort 
Hochfilzen wurden Investitionsmaßnahmen zum Recycling von Feuerfestprodukten 
getätigt, zur Reduktion des CO2-Fußabdruckes und der Schonung von Primärrohstoffen. 

Die Fördermengen im Wolframbergbau stiegen im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023. 
Die Produktion von Wolframkonzentrat konnte gegenüber 2023 um 7 % gesteigert 
werden. Die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2024 war dennoch negativ. Die 
Weltmarktpreise für Wolframprodukte sind stark unter Druck, die Produktionskosten 
wegen hoher Energiekosten und den stark gestiegenen Personalkosten zu hoch. Es wurde 
eine neue Brech- und Siebanlage errichtet und ein Testbetrieb aufgenommen. 
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Die Aluminiumproduktion blieb im Jahr 2024 insgesamt etwa auf dem Niveau des 
Vorjahres, wobei die Geschäftsentwicklung in den einzelnen Absatzmärkten 
unterschiedlich war. So konnte durch Verschiebung des Produktmix die 
Nachfragerückgänge aus bestimmten europäischen Märkten durch den verstärkten Absatz 
in Asien und den USA kompensiert werden. Absatzrückgänge, insbesondere im 
Verpackungsbereich, konnten durch Anstiege bei industriellen Anwendungen, Luftfahrt- 
und Automobilprodukten ausgeglichen werden. 

Im Bereich der Walzprodukte konnte die rückläufige Nachfrage im Bereich der 
industriellen Anwendungen in der Bauindustrie teilweise durch den steigenden Bedarf der 
Luftfahrt- und Automobilindustrie kompensiert werden. Auch der Bereich der 
Gussproduktion verlief zufriedenstellend. Die Auslastung im Bereich der 
Strangpressproduktion blieb hingegen weiterhin auf geringem Niveau, da der Absatz in 
der Automobilindustrie nach wie vor weit hinter den Erwartungen zurückblieb. 

2.3 Mineralölindustrie 

(Quelle: WKO, Fachverband der Mineralölindustrie) 

Erdöl- und Erdgasförderung in Österreich 
In Österreich suchen und fördern OMV Austria Exploration & Production GmbH (OMV), 
RAG Austria AG (RAG) und ADX VIE GmbH (ADX) Erdöl und Erdgas im Wiener Becken 
(Niederösterreich) und in der Molassezone (Oberösterreich, Salzburg). Das im Wiener 
Becken geförderte Rohöl von OMV und ADX wird per Rohrleitung zur Raffinerie Schwechat 
verpumpt. Das in Oberösterreich von der RAG geförderte Rohöl wird mit Eisenbahn-
Kesselwaggons ebenfalls in die Raffinerie Schwechat transportiert. 

Wie in den vergangenen Jahren ist auch 2024 die Erdöl- und Erdgasförderung in Österreich 
zurückgegangen. Die gesamte Ölgewinnung sank im Jahresvergleich um 0,3 %, die 
Naturgasförderung reduzierte sich um 1,6 % und die Erdölgasproduktion stieg um 
rd. 11 %. Die Erdölgewinnung setzte sich aus der Produktion aus dem Wiener Becken (ca. 
89 %) sowie aus der Molassezone (OÖ, Sbg) mit ca. 11 % zusammen. Die 
Naturgasproduktion verteilte sich mit 65 % aus dem Wiener Becken und 35 % aus der 
Molassezone. Erdölgas fiel zu 96 % im Wiener Becken an. 
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Rohölimporte 
Die Rohölimporte aus zahlreichen Ländern wie Kasachstan (4,28 Mio. t), Libyen 
(1,06 Mio. t), Saudi-Arabien (0,93 Mio. t) oder Aserbaidschan (0,31 Mio. t) nach Österreich 
beliefen sich 2024 auf insgesamt rd. 7,7 Mio. t (+2,1 % im Vergleich zum Vorjahr). Die 
deutlichsten Zunahmen bei den Importmengen 2024 waren aus Saudi-Arabien, 
Kasachstan, USA und Tunesien. Es gab keine Exporte mehr aus Russland und den 
Vereinigten Arabischen Emirate. Die Anlieferung erfolgte zu nahezu 100 % per Pipeline 
vom Hafen Triest via TAL (Transalpine Ölleitung) und über die Adria-Wien-Pipeline (im 
Eigentum der OMV) nach Schwechat. 

Um die inländische Mineralölversorgung sicherzustellen, sind jedes Jahr auch Importe von 
Fertigprodukten erforderlich. Bei Diesel (B0, hauptsächlich B7 und geringe Mengen B100) 
waren es 4,0 Mio. t (-0,8 % im Vergleich zum Vorjahr), bei Benzin beliefen sich die Importe 
auf 804.477 t (+5,5 % im Vergleich zum Vorjahr) und bei Heizöl Extraleicht auf 455.306 t (-
15,5 % im Vergleich zum Vorjahr). Die Lieferländer waren insbesondere Deutschland, 
Italien, Slowenien, Ungarn und Slowakei. Insgesamt betrugen die Importmengen an 
Kraftstoffen und HEL knapp über 5,3 Mio. t (+1,4 % im Vergleich zum Vorjahr). Die 
Gesamtimportmenge an Mineralölprodukten (ohne Rohöl) belief sich 2023 auf 7,0 Mio. t 
(-0,7 % im Vergleich zum Vorjahr). Die Ausfuhr von Mineralölprodukten machte 2024 
rd. 2,8 Mio. t aus (-0,4 % im Vergleich zum Vorjahr). 

Raffinerie 
Die Raffinerie in Schwechat wird von der OMV betrieben und ist die einzige Raffinerie in 
Österreich. Sie verfügt über eine integrierte Petrochemie-Produktion und umfasst eine 
Fläche von 1,42 km², ihre Rohölverarbeitungskapazität liegt bei 9,6 Mio. t pro Jahr. 

2024 wurde in der Raffinerie Schwechat eine neue Co-Processing-Anlage in Betrieb 
genommen, mit der bis zu 160.000 t flüssige Biomasse (z. B. Altspeiseöl) zu erneuerbaren 
Dieselkomponenten verarbeitet werden können. 

Die Mitverarbeitung von hydriertem Pflanzenöl ermöglicht eine Einsparung von bis zu 
360.000 t fossiles CO2 pro Jahr. Diese Produktion entspricht den Anforderungen an eine 
nachhaltigere Produktion von Kraftstoffkomponenten in der EU und ist nach ISCC-EU 
(International Sustainability & Carbon Certification) zertifiziert. 
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Mineralöllagerung 
Für die tägliche Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft mit 
Kraftstoffen und Heizölen sind neben den OMV-Tanklagern in der Lobau, St. Valentin, Graz 
und Lustenau unter anderem die Produkte-Tanklager von Enilive, MOL, ETLB, und TBG von 
Bedeutung. Sie befinden sich mit Lagerkapazitäten über 1000 m³ in Graz, Linz, Salzburg, 
Klagenfurt, Fürnitz, Zirl, Korneuburg und Trofaiach. Für die vorgeschriebenen 
Pflichtnotstandsreserven (PNR) an Mineralölprodukten zur Krisenbewältigung gemäß 
Erdölbevorratungsgesetz 2012 (EBG) stehen insbesondere die Tanklager der Erdöl-
Lagergesellschaft (ELG), der TAL (in Triest) sowie jene der OMV und der RAG zur 
Verfügung. 

Mineralölverbrauch in Österreich 
Der Mineralölverbrauch in Österreich betrug 2024 unter Einbeziehung aller 
Mineralölprodukte, wie Kraftstoffe, Gasöl für Heizzwecke (Heizöl extra leicht, HEL), Heizöl 
Leicht und Schwer, Schmiermittel und Bitumen, jedoch ohne petrochemische Grundstoffe, 
9,52 Mio. t (-1,6 % gegenüber 2023). Der Verbrauch von Benzin und Diesel belief sich 2023 
laut Verbrauchsstatistik des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) in 
Österreich auf 7,36 Mio. t (-1,4 %), was knapp 8,94 Mrd. l entsprach. Im Jahr davor waren 
es 7,46 Mio. t (9,06 Mrd. l). 

Teilt man den österreichischen Mineralölverbrauch auf (ohne Grundstoffe für 
Petrochemie), kommt man zu folgendem Ergebnis: Dieselkraftstoff nahm nahezu 59,8 % 
(Vorjahr 60,2 %) ein, gefolgt von Benzin mit 17,5 % (Vorjahr 16,9 %) und Heizöle mit 7,5 % 
(Vorjahr 8,7 %). 

Der Flugturbinenkraftstoff erreichte 2024 einen Anteil von 9,9 % (Vorjahr 8,8 %). Die 
restlichen 5,3 % teilten sich auf Bitumen mit 3,8 % (361.339 t), Flüssiggas, Schmiermittel 
und Sonstige (1,5 %) auf. 

Rohölpreis 
Der Preis für Brent-Rohöl lag 2024 mit durchschnittlich 79,89 $/bbl um rd. 4 % unter dem 
Vorjahresniveau (82,94 $/bbl). Im Jahr 2024 schwankte der Preis für Brent-Rohöl zwischen 
70 und 90 $/bbl. In den letzten drei Monaten fiel er auf 70 bis 75 $, obwohl die OPEC ihre 
Förderkürzungen mehrfach verlängerte, um eine Stabilisierung zu erreichen. Hauptgrund 
war eine unerwartet schwache Nachfrage aus China, dass aufgrund wirtschaftlicher 
Probleme seinen Mineralölverbrauch nicht wie prognostiziert steigern konnte. Trotz 
sinkender Rohölpreise wurde ein Teil der Ersparnisse in Europa durch die 
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Dollaraufwertung gegenüber dem Euro aufgezehrt (relevant bis März 2025). Da die Zinsen 
in Europa schneller sanken als in den USA, investierten Anleger vermehrt in den Dollar, 
was den Euro schwächte. Anfang 2024 lag der €/$-Wechselkurs bei 0,93 € und zum 
Jahresende bei 0,9 €, mit einer Tendenz zu einem Eins-zu-Eins-Wechselkurs. 

Die aktuellen Ölpreise entstehen durch Angebot und Nachfrage. Außer den Fördermengen 
und den Finanzmarktfaktoren haben politische Krisen, Kriege und Naturkatastrophen 
erheblichen Einfluss auf die Ölpreise. 

Tankstellenpreise in Österreich 
Der Tankstellen-Durchschnittspreis von Benzin betrug in Österreich auf das Gesamtjahr 
2024 bezogen 1,568 €/l, im Jahr davor waren es 1,595 €/l. Der Durchschnittswert in der 
Europäischen Union lag für Eurosuper im Berichtsjahr bei 1,706 €/l, somit um 13,8 ct über 
dem Österreich-Wert. Bei Diesel belief sich der heimische Tankstellenpreis 2024 auf 
1,597 €/l, um 4,6 ct unter dem Wert des Vorjahres. Der gewichtete Diesel-
Durchschnittswert für alle EU-Länder betrug im Berichtsjahr 1,607 €/l. Der EU-
Durchschnitt lag in diesem Jahr geringfügig mit 1,00 ct/l über dem Österreich-
Durchschnitt. 

Biokraftstoffe 
Am 31.10.2023 wurde eine Änderung der Erneuerbaren-Energie-Richtlinie REDIII 
veröffentlicht mit zusätzlichen Vorgaben zum Ausbau der erneuerbaren Energien in der 
EU. Die Richtlinie sieht vor, dass der Anteil erneuerbarer Treibstoffe deutlich gesteigert 
werden muss. Insgesamt soll jeder Mitgliedsstaat damit bis 2030 eine durchschnittliche 
Reduktion der Treibhausgasintensität im Verkehr um mind. 14,5 % oder einen 
Erneuerbaren-Anteil von mind. 29 % erreichen. Während bisher vor allem biogene 
Kraftstoffe eingesetzt wurden, sollen künftig Kraftstoffe nicht-biogenen Ursprungs 
(RFNBOs), darunter auch Wasserstoff, maßgeblich zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen beitragen. 

Der Anteil von RFNBOs am Treibstoffverbrauch soll bis zum Jahr 2030 auf 1 % steigen. 
Zählt man RFNBOs, fortschrittliche Biokraftstoffe und Biogas zusammen, so soll deren 
Anteil am gesamten Treibstoffverbrauch auf 1 Prozent im Jahr 2025 und 5,5 % im Jahr 
2030 steigen. Weiterhin ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur vorgesehen. Im Vergleich zur 
RED II, bei der die Basis für die Zielberechnung der Energiegehalt der Kraftstoffe und 
Energieträger für den Straßen- und Schienenverkehr war, wird bei der RED III nun der 
gesamte Verkehr gemäß Definition der EU-Energiestatistik-verordnung als 
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Berechnungsbasis für die Ziele herangezogen. Damit sind nun neben dem Straßen- und 
Schienenverkehr auch Binnenschiffe, Flugverkehr, sonstiger Landverkehr (Seilbahnen, 
U-Bahnen) und Pipelines von der RED III im Verkehrsbereich erfasst. Der Kreis der 
verpflichteten Unternehmen wird somit wesentlich ausgeweitet. Vor diesem Hintergrund 
wird laut Information des zuständigen Ministeriums die RED III nicht mehr in der 
Kraftstoffverordnung, sondern in einem neuen Gesetz in nationales Recht umgesetzt 
werden. 

Die aktuell größte und effizienteste Maßnahme zur Dekarbonisierung des Verkehrs- und 
Transportsektors stellt der Einsatz von Biokraftstoffen, hier speziell Biodiesel und 
Bioethanol, dar. Zusätzlich kommt es zu vermehrtem Einsatz von hydriertem Pflanzenöl 
(HVO), das aus Rest- und Abfallstoffen hergestellt wird. Dieser alternative Dieselkraftstoff 
kann Diesel unbegrenzt beigemischt werden. Seit dem Jahr 2005 wird in Österreich 
flächendeckend Dieselkraftstoff mit einer Biokomponente (B5, das ist fossiler 
Dieselkraftstoff mit maximal 5 % Biodieselanteil/FAME, seit Februar 2009 mit maximal 7 % 
Biodieselanteil/B7) über das öffentlich zugängliche Tankstellennetz und den Großhandel in 
den Verkehr gebracht. Seit Oktober 2007 sind auch im Benzin knapp 5 % Bioanteile, wie 
Bioethanol oder ETBE, enthalten. Seit April 2023 wurde Super95 E5 durch Super95 E10 mit 
maximal 10 % Ethanol Beimischung ersetzt und ist flächendeckend an fast allen 
österreichischen Tankstellen verfügbar. Der Anteil an Biokraftstoff wird durch die 
Bezeichnung „B“ für Biodiesel beschrieben, bei Benzin mit „E“ für den Ethanolanteil 
(z. B. B7, B100, E5). 

Die derzeit gültige Kraftstoffverordnung (KVO) regelt die Ersatzverpflichtung 
(Substitutionsverpflichtung) von insgesamt 5,75 % energetisch durch Biokraftstoffe bei 
herkömmlichen Treibstoffen seit 1. Jänner 2009 (bei DK 6,3 %, bei OK 3,4 % energetisch). 

Für 2023 weist der Biokraftstoffbericht des Klimaschutzministeriums aus, dass mehr als 
1,6 Mio. t Treibhausgaseinsparungen durch den Einsatz von Biokraftstoffen erzielt werden 
konnten. 

Tankstellenmarkt in Österreich 
Zum Jahresende 2024 gab es in Österreich 2.724 öffentlich zugängliche Tankstellen. Es gab 
einen Rückgang um 27 Tankstellen im Vergleich zu 2023. Bei den öffentlich zugänglichen 
Tankstellen unterscheidet der Fachverband zwischen den sogenannten 1.305 Major-
Branded Tankstellen (- 5 Tankstellen im Vergleich zu 2023), die unter den Marken der 
Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der Mineralölindustrie geführt werden (bp, Enilive, 
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JET, OMV/Avanti, Shell) und den 1.419 weiteren Tankstellen (- 22 Tankstellen im Vergleich 
zu 2023), wie z. B. von Turmöl, Genol, Avia, Socar oder Disk. 

Im EU-Vergleich ist die Tankstellendichte in Österreich relativ hoch. In Deutschland 
versorgt eine Tankstelle 5.903 deutsche Bürger. In Österreich kommen auf eine Tankstelle 
3.379 Österreicher. Das dichte Tankstellennetz trägt einen wesentlichen Teil zur 
Versorgungssicherheit Österreichs bei. Neben der „24/7-Versorgung“ mit Kraftstoffen in 
Ballungszentren und auf Hauptverkehrsrouten gelten die Tankstellen als Nahversorger in 
ländlichen Regionen. 

2.4 Österreichische Rohstoffstatistik 

Die statistische Erfassung von Produktionsdaten mineralischer Rohstoffe durch die 
Statistik Austria und das Bundesministerium für Finanzen erfolgt nach unterschiedlichen 
Kriterien und führt daher zu nicht unmittelbar vergleichbaren Zahlen. 

Die Konjunkturerhebung im produzierenden Bereich (Abschnitte B bis F der ÖNACE 
Österreichische Nomenclature Européenne des Activités Economiques) durch die Statistik 
Austria umfasst alle Unternehmen (Ein- und Mehrbetriebsunternehmen), 
unternehmerische Teilorganisationen (Betriebe), Arbeitsgemeinschaften sowie Betriebe 
gewerblicher Art von Körperschaften, welche eine mit diesen Tätigkeiten verbundene 
Dienstleistung selbständig, regelmäßig und in der Absicht zur Erzielung eines Ertrages oder 
sonstigen wirtschaftlichen Vorteils ausüben. 

Durch die Primärerhebung des im Abschnitt B der ÖNACE 2008 gelisteten Sektors 
„Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden“ werden Unternehmen mit 20 und mehr 
Beschäftigten sowie Arbeitsgemeinschaften (unabhängig ihrer Beschäftigungsgröße) 
abgebildet. 

Innerhalb des Abschnittes B werden die ÖNACE-Abteilungen Kohlenbergbau, Gewinnung 
von Erdöl und Erdgas, Erzbergbau, Gewinnung von Steinen und Erden und sonstiger 
Bergbau sowie die Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die 
Gewinnung von Steinen und Erden unterschieden. Die PRODCOM (Production 
Communautaire) unterscheidet die Elemente „Erze“ sowie „Steine und Erden“, sonstige 
Bergbauerzeugnisse“. 
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Die derart dargestellten und aufbereiteten Daten zielen auf die Beurteilung der 
konjunkturellen Entwicklung ab. 

Die Erhebung statistischer Daten zur Produktion mineralischer Rohstoffe durch das 
Bundesministerium für Finanzen erfolgt auf Grundlage des § 178 Abs. 3 MinroG, wonach 
Bergbauberechtigte dem Bundesminister für Finanzen für jeden ihrer Bergbaubetriebe die 
zur Erstellung von Statistiken über die Produktion erforderlichen Daten zur Verfügung zu 
stellen haben. 

Während in die Konjunkturstatistik der Statistik Austria neben der eigentlichen 
Rohstoffgewinnung auch Produkte der Weiterverarbeitung (z. B. Kies und Beton) Eingang 
finden, wird in der Rohstoffproduktionsstatistik des Bundesministeriums für Finanzen 
ausschließlich die Primärproduktion (d. h. die „Gewinnung“ bzw. der „Abbau“ des 
mineralischen Rohstoffes) erhoben und ausgewertet. Die ausgewerteten Daten spiegeln 
neben der Leistungsfähigkeit der mineralrohstoffgewinnenden Industrie auch den Beitrag 
an der wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs wider. 

2.4.1 Bergfreie mineralische Rohstoffe (§ 3 MinroG) 

Tabelle 1 Produktion bergfreier mineralischer Rohstoffe (in t) 

Rohstoffe 2021 2022 2023 2024 Vergleich in % 
2023/2024 

Eisenerz einschl. 
Eisenglimmer 

3.311.102 3.236.767 3.200.661 3.218.040 +0,5 

Wolframerz (Scheelit) 563.207 575.219 544.887 556.287 +2,1 

Gips und Anhydrit 900.374 876.075 702.581 698.277 -0,6 

Grafit *) *) *) *) *) 

Ölschiefer *) *) *) *) *) 

Talk und Leukophyllit 157.493 157.047 138.621 137.735 -0,4 

Kaolin *) *) *) *) *) 

Magnesit 842.679 687.288 633.049 623.494 -1,5 
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Rohstoffe 2021 2022 2023 2024 Vergleich in % 
2023/2024 

Kalkstein u. Marmor 
(≥ 95% CaCO3) 

15.411.775 14.715.268 13.268.922 13.198.522 -0,5 

Quarzsande (≥ 80 % SiO2) 1.092.719 854.687 770.543 886.392 +15,0 

Tone einschl. Bentonit 2.014.815 1.640.234 1.073.255 1.250.254 +16,5 

Diabas 1.721.413 1.595.556 1.430.346 1.526.848 +6,7 

Quelle: BMF Ref. VI/5a; 
*)keine Angaben 

Im Vergleich der Produktionsdaten bergfreier mineralischer Rohstoffe der Berichtsjahre 
2024 und 2023 ist erkennbar, dass bei Quarzsande, Tone einschl. Bentonit und Diabas eine 
Steigerung zu verzeichnen war. 

Bei Eisenerz einschl. Eisenglimmer, Wolframerz, Gips und Anhydrit, Talk und Leukophyllit, 
Magnesit sowie Kalkstein u. Marmor bewegte sich die Produktion in etwa auf dem 
Vorjahresniveau. 

2.4.2 Bundeseigene mineralische Rohstoffe (§ 4 MinroG) 

Tabelle 2 Produktion bundeseigener mineralischer Rohstoffe (in t) 

Rohstoffe 2021 2022 2023 2024 Vergleich in % 
2023/2024 

Salzsole (m3)2) 3.725.281 3.258.921 3.821.836 3.153.385 -17,5 

Steinsalz - - - - - 

Erdöl1) 559.947 521.211 468.583 467.442 -0,2 

Naturgas (1.000 Nm3)4) 654.102 607.131 545.071 536.528 -1,6 

NGL1)3) 11.481 11.128 9.510 9.055 -4,8 

Quelle: BMF Ref. VI/5a; 
1)BMF, Abt. VI/6; 
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2)berechnet 
3)natural gas liquids 
4)Normkubikmeter (Volumen von 1 m3 Gas bei 1,01325 bar und 0 °C) 

Die Produktion von bundeseigenen mineralischen Rohstoffen war im Jahr 2024 im 
Vergleich zum Jahr 2023 rückläufig. Insbesondere die Produktion von Kohlenwasserstoffen 
nimmt seit Jahren kontinuierlich ab. 

2.4.3 Grundeigene mineralische Rohstoffe (§ 5 MinroG) 

Tabelle 3 Produktion grundeigener mineralischer Rohstoffe (in t) 

Rohstoffe 2021 2022 2023 2024 Vergleich in % 
2023/2024 

Kalkstein (< 95 % CaCO3), 
Marmor 

6.954.176 6.666.755 6.293.087 4.832.141 -23,2 

Dolomit 4.732.471 4.518.752 4.037.452 4.301.433 +6,6 

Mergel 1.258.578 1.320.632 1.200.396 793.515 -33,9 

Quarzit, Quarz und 
Pegmatit 

794.856 734.409 571.072 620.584 +8,7 

Basalt/basaltische 
Gesteine 

2.423.153 2.058.552 2.239.269 2.115.291 -5,5 

Serpentinit, Dunit 1.365.708 1.466.266 1.233.962 1.255.733 +1,8 

Amphibolit, Eklogit, 
Chloritschiefer 

1.886.465 1.720.898 1.681.428 1.680.636 -0,1 

Granit 3.102.105 3.242.275 3.240.483 3.278.073 +1,2 

Gneis 1.446.933 1.611.046 1.754.714 3.461.325 +97,3 

Konglomerat und 
Sandstein 

30.642 54.483 38.251 59.854 +56,5 

Kiese und Sande 32.016.216 30.955.410 27.475.272 25.795.802 -6,0 

Feldspat1) 35.000 35.000 35.000 35.000 0,0 

Quelle: BMF Ref. VI/5a; 
1)Feldspatproduktion aus Aufbereitung von Quarzsanden; vorläufige Zahlen 
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Die Produktion von grundeigenen mineralischen Rohstoffen lässt im Vergleich der 
Produktionsdaten der Berichtsjahre 2024 und 2023 erkennen, dass bei Gneis sowie 
Konglomerat und Sandstein eine stärke Steigerungsrate zu verzeichnen war. Bei Dolomit 
sowie Quarzit, Quarz und Pegmatit ist ebenfalls ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. 

Bei Serpentinit, Dunit, Amphibolit, Eklogit, Chloritschiefer und Granit bewegte sich die 
Produktion in etwa auf dem Vorjahresniveau. Rückläufig zeigen sich die Daten für 
Kalkstein und Marmor, Mergel, Basalt/basaltische Gesteine sowie Kiese und Sande. 

2.4.4 Die Struktur des österreichischen Bergbaus 

Tabelle 4 Gewinnung und Belegschaft nach Bergbauzweigen im Jahr 2024 

Bergbauzweige**) Gewinnung in 1.000 t % Belegschaft8) % 

Erdöl und NGL1) 476 0,6 695 16,9 

Naturgas (Erdgas u. Erdölgas)2) 397 0,6 *) *) 

Eisenerz und Eisenglimmer 3.218 4,5 199 4,8 

NE-Metallerze 556 0,8 70 1,7 

Sonstige Steine und Erden4)6)7) 66.516 92,1 2.693 65,5 

Salz3)5) 1.041 1,4 455 11,1 

Summe 72.204 100,0 4.112 100,0 

Quelle: BMF Ref. VI/5a 
1)BMF, Abt. VI/5 
2)Umrechnungsschlüssel: 1 Nm3 
(Normkubikmeter (Volumen von 1 m3 Gas bei 1,01325 bar und 0 °C)) = 0,00074 t 
3)Umrechnungsschlüssel: 1 m3 = 0,33 t 
4)Steine, Erden u. Industrieminerale (mit Magnesit), Weiterverarbeitungsbetriebe, Konzentrate 
5)inkl. Erhaltungsbergbau 
6)aktive/zeitweise bzw. außer Betrieb stehende Betriebsstätten sowie Aufbereitungen 
7)ausgenommen Grafit, Ölschiefer, Kaolin 
8)mit der Gewinnung mineralischer Rohstoffe beschäftigte Personen 
*)mitangegeben bei Erdöl 
**)excl. Grafit, Ölschiefer, Kaolin 
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Tabelle 5 Betriebsstätten bzw. Betriebspunkte (Bohrlochbergbau) nach Bergbauzweigen 
im Jahr 2024 

Bergbauzweige Untertage Tagbau Bohrloch-
bergbau 

insgesamt 

Erdöl und NGL Naturgas 
(Erdgas u. Erdölgas)1) 

- - 1.700 1.700 

Eisenerz und Eisenglimmer 1 1 - 2 

NE-Metallerze 1 - - 1 

Sonstige mineralische Rohstoffe1)3) 16 767 - 783 

Salz2) 5 - - 5 

Summe 23 768 1.700 2.491 

Quelle: BMF Ref. VI/5a 
1)Steine, Erden u. Industrieminerale (mit Magnesit) 
2)inkl. Erhaltungsbergbau 
3)aktive/zeitweise aktive/vorübergehend stillgelegte Betriebsstätten 

Tabelle 6 Anzahl der mineralrohstoffproduzierenden Betriebsstätten im Wirkungsbereich 
der Länder 

2024 W NÖ B OÖ S T V ST K Summe 

aktive 
Betriebsstätten § 5 

- 182 23 87 34 58 14 68 29 495 

Quelle: BMF Ref. VI/5a 

2.4.5 Bergbau-Unfallstatistik 

(Quelle: BMF Abt. VI/6) 

Im Vergleichszeitraum 2023 und 2024 ereigneten sich in der Sparte der 
mineralrohstoffgewinnenden Industrie insgesamt 130 Unfälle, wovon 91 leichter Natur, 38 
jedoch als schwer einzustufen waren. 2024 war 1 tödlicher Unfall zu beklagen. Dies 
bedeutet gegenüber dem Jahr 2023 mit 119 Unfällen einen Anstieg der Unfallanzahl um 
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9,2 %. Die Unfallhäufigkeit, das ist die Zahl der Unfälle je 1 Mio. verfahrener Stunden, 
betrug 15,4. Im Vergleich zu 2023 bedeutet dies einen Anstieg. Der Unfallzeitverlust – die 
Zahl der durch Unfälle entgangenen Stunden je 1 Mio. verfahrener Stunden und somit die 
Kennzahl für die Schwere der Unfälle – belief sich auf 2.373. 
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3 Rechtsgrundlagen für den Bergbau 

3.1 Grundzüge des österreichischen Bergrechts 

3.1.1 Das Mineralrohstoffgesetz – MinroG und dessen Anwendungsbereich 
Grundlage des österreichischen Bergrechts ist das Mineralrohstoffgesetz – MinroG, 
BGBl. I Nr. 38/1999, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2022. Es gilt für 
folgende Tätigkeiten: 

• Aufsuchen und Gewinnen der bergfreien, bundeseigenen und grundeigenen 
mineralischen Rohstoffe, 

• Aufbereiten dieser Rohstoffe, soweit es durch den Bergbauberechtigten in 
betrieblichem Zusammenhang mit dem Aufsuchen und Gewinnen erfolgt; 

• Suchen und Erforschen geologischer Strukturen, die zum Speichern flüssiger oder 
gasförmiger Kohlenwasserstoffe verwendet werden sollen, 

• unterirdisches behälterloses Speichern solcher Kohlenwasserstoffe  
• sowie Aufbereiten der gespeicherten Kohlenwasserstoffe, soweit es vom 

Speicherberechtigten in betrieblichem Zusammenhang mit dem Speichern 
vorgenommen wird. 

Es gilt weiters sinngemäß für die bergbautechnischen Aspekte folgender Tätigkeiten: 

• Suchen und Erforschen von Vorkommen geothermischer Energie sowie Gewinnen 
dieser Energie (Erdwärme, Wärmenutzung der Gewässer), soweit hiezu Stollen, 
Schächte oder mehr als 300 m tiefe Bohrlöcher benützt werden, 

• Untersuchen des Untergrundes auf Eignung zum Lagern von Materialien in 
unterirdischen Hohlräumen, deren Herstellung und Benützung, 

• Suchen und Erforschen von geologischen Strukturen, die sich zur Aufnahme von 
einzubringenden Stoffen eignen, 

• Einbringen der Stoffe in die geologischen Strukturen und das Lagern in diesen sowie 
• Benützung von Grubenbauen eines stillgelegten Bergwerks zu anderen Zwecken als 

dem Gewinnen mineralischer Rohstoffe. 
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3.1.2 Rechtliche Kategorien mineralischer Rohstoffe 
Das MinroG unterteilt die mineralischen Rohstoffe in drei Kategorien: 

Unter den bergfreien mineralischen Rohstoffen werden mineralische Rohstoffe 
verstanden, die, soweit es sich nicht um solche des § 3 Abs. 1 Z 4 MinroG handelt, dem 
Verfügungsrecht der Grundeigentümerin oder des Grundeigentümers entzogen sind und 
von jeder und von jedem, die/der bestimmte berggesetzliche Voraussetzungen erfüllt, 
aufgesucht und gewonnen werden dürfen. Zu den bergfreien mineralischen Rohstoffen 
zählen: 

1. alle mineralischen Rohstoffe, aus denen Eisen, Mangan, Chrom, Molybdän, Wolfram, 
Vanadium, Titan, Zirkon, Kobalt, Nickel, Kupfer, Silber, Gold, Platin und Platinmetalle, 
Zink, Quecksilber, Blei, Zinn, Wismut, Antimon, Arsen, Schwefel, Aluminium, 
Beryllium, Lithium, Seltene Erden oder Verbindungen dieser Elemente technisch 
gewinnbar sind, soweit sie nicht nachstehend angeführt sind oder den bundeseigenen 
oder grundeigenen mineralischen Rohstoffen zugeordnet werden; 

2. Gips, Anhydrit, Schwerspat, Flussspat, Grafit, Talk, Kaolin und Leukophyllit; 
3. alle Arten von Kohle und Ölschiefer; 
4. Magnesit, Kalkstein (mit einem CaCO3-Anteil von als ≥ 95 %) und Diabas (basaltische 

Gesteine), soweit diese als Festgesteine vorliegen, Quarzsand (SiO2-Anteil von ≥ 80 %) 
und Tone, soweit diese als Lockergesteine vorliegen. 

Bundeseigene mineralische Rohstoffe stehen im Eigentum des Bundes. Zu ihnen gehören: 

1. Steinsalz und alle anderen mit diesem vorkommenden Salze; 
2. Kohlenwasserstoffe; 
3. uran- und thoriumhaltige mineralische Rohstoffe. 

Grundeigene mineralische Rohstoffe sind alle übrigen mineralischen Rohstoffe. 

3.1.3 Bergbauberechtigungen 
Für das Erschließen und Untersuchen aufgefundener natürlicher Vorkommen bergfreier 
mineralischer Rohstoffe und solche enthaltender verlassener Halden zum Feststellen der 
Abbauwürdigkeit werden Schurfberechtigungen benötigt, die der Bundesminister für 
Finanzen verleiht. Um Vorkommen bergfreier mineralischer Rohstoffe abbauen zu können 
und zu deren Aneignung sind Bergwerksberechtigungen erforderlich. Sie werden vom 
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Bundesminister für Finanzen verliehen, gelten als unbewegliche Sachen und sind, soweit 
es sich nicht um Bergwerksberechtigungen für in § 3 Abs. 1 Z 4 MinroG genannte 
mineralische Rohstoffe handelt, Gegenstand der Eintragung in das vom Bergbuchgericht 
geführte Bergbuch. 

Das Aufsuchen und Gewinnen bundeseigener mineralischer Rohstoffe, das Suchen und 
Erforschen kohlenwasserstoffführender geologischer Strukturen, die zum Speichern von 
flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen verwendet werden sollen, sowie das 
Speichern solcher Kohlenwasserstoffe in kohlenwasserstoffführenden geologischen 
Strukturen sind dem Bund vorbehalten. Dieser kann die Ausübung seiner Rechte 
hinsichtlich Kohlenwasserstoffe (Erdöl und Erdgas) und hinsichtlich uran- und 
thoriumhaltiger mineralischer Rohstoffe einschließlich des Rechts zur Aneignung dieser 
mineralischen Rohstoffe in von ihm zu bestimmenden Gebieten (Aufsuchungsgebieten) an 
Personen, die über die notwendigen technischen und finanziellen Mittel zur Eröffnung 
und Führung eines Bergbaus verfügen, gegen ein angemessenes Entgelt überlassen. 
Hierüber ist vom Bundesminister für Finanzen namens des Bundes ein bürgerlich-
rechtlicher Vertrag zu schließen. Die für die geförderten Kohlenwasserstoffe zu 
entrichtenden Förderzinse sind gesetzlich festgelegt. Die Ausübung der Rechte des 
Aufsuchens und Gewinnens von Steinsalz und den mit diesem vorkommenden Salzen 
einschließlich des Rechtes zur Aneignung dieser mineralischen Rohstoffe wurde von 
Gesetzes wegen der Salinen Austria Aktiengesellschaft überlassen. 

Zur Suche und zum Erforschen nichtkohlenwasserstoffführender geologischer 
Strukturen, die zum Speichern von flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen 
verwendet werden sollen, ist eine Bewilligung des Bundesministers für Finanzen 
erforderlich (§ 86 MinroG). Für das Speichern solcher Kohlenwasserstoffe in 
nichtkohlenwasserstoffführenden geologischen Strukturen benötigt man eine 
Speicherbewilligung (§ 89 MinroG), die der Bundesminister für Finanzen erteilt. 

Für das Gewinnen grundeigener mineralischer Rohstoffe ist ein Gewinnungsbetriebsplan 
für einen bestimmten Planungszeitraum zu erstellen, der der behördlichen Genehmigung 
bedarf (siehe unten). Die Inhaberin oder der Inhaber eines genehmigten 
Gewinnungsbetriebsplanes für das Gewinnen grundeigener mineralischer Rohstoffe gilt 
als Bergbauberechtigte bzw. als Bergbauberechtigter. 
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3.1.4 Besondere Befugnisse und besondere Pflichten der 
Bergbauberechtigten 
Für die Ausübung der Bergbauberechtigungen stehen der oder dem Bergbauberechtigten 
besondere Befugnisse zu. So darf sie oder er sich beim Aufsuchen und Gewinnen unter 
bestimmten Voraussetzungen auch diejenigen mineralischen Rohstoffe aneignen, auf die 
sich ihre oder seine Bergbauberechtigungen nicht beziehen. Die oder der zum Gewinnen 
von Kohlenwasserstoffen Berechtigte darf flüssige oder gasförmige Kohlenwasserstoffe 
auch in nicht kohlenwasserstoffführenden geologischen Strukturen speichern. Die oder 
der Bergbauberechtigte kann weiters über Gewässer, die sie oder er bei 
Bergbautätigkeiten erschlossen hat (Grubenwässer), unter Tag frei verfügen. Treten die 
Grubenwässer zu Tage, so darf sie oder er diese bis zu ihrer Vereinigung mit beständigen 
Tagwässern nutzen, wenn sie oder er ihrer zur Ausübung ihrer/seiner 
Bergbauberechtigungen bedarf. Die oder der Bergbauberechtigte ist außerdem im 
betrieblichen Zusammenhang mit dem Aufsuchen und Gewinnen befugt, die 
mineralischen Rohstoffe aufzubereiten, wobei „Aufbereiten“ das trocken und/oder nass 
durchgeführte Verarbeiten von mineralischen Rohstoffen zu verkaufsfähigen 
Mineralprodukten mittels physikalischer, physikalisch-chemischer und/oder chemischer 
Verfahren, insbesondere das Zerkleinern, das Trennen, das Anreichern, das Entwässern 
(Eindicken, Filtern, Trocknen, Eindampfen), das Stückigmachen (Agglomerieren, 
Brikettieren, Pelletieren), das Laugen sowie die mit den genannten Verfahren 
zusammenhängenden vorbereitenden, begleitenden und nachfolgenden Tätigkeiten 
umfasst. Sie oder er ist auch befugt, für eigene Bergbauzwecke Bergbauanlagen und 
Bergbauzubehör herzustellen, zu betreiben und zu verwenden, die hiezu erforderlichen 
Arbeiten gewerblicher Natur auszuführen und an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
nach Bedarf Lebensmittel zum Selbstkostenpreis abzugeben. Ferner ist die oder der 
Bergbauberechtigte befugt, sofern hiedurch das Gewinnen und Speichern mineralischer 
Rohstoffe nicht beeinträchtigt werden, Grubenbaue zu anderen Zwecken als dem 
Gewinnen mineralischer Rohstoffe zu benützen und Stoffe unter Benützung von 
Bergbauanlagen in geologische Strukturen einzubringen und in diesen zu lagern. 

Den vorangeführten besonderen Befugnissen der oder des Bergbauberechtigten stehen 
auch besondere Pflichten gegenüber. So hat die oder der Bergbauberechtigte die 
Errichtung und Auflösung eines Bergbaubetriebes zeitgerecht vorher bekannt zu geben. 
Bei Ausübung der Bergbautätigkeiten hat sie oder er für den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Personen, ferner von Fremden, ihr oder ihm nicht zur Benützung 
überlassenen Sachen, der Umwelt, von Lagerstätten und der Oberfläche sowie für die 
Sicherung der Oberflächennutzung nach Beendigung der Bergbautätigkeit vorzusorgen. 



 

 

Österreichisches Montan-Handbuch 2025  33 

Ein Notfallplan für schwere Unfälle (Brand, Explosion größeren Ausmaßes, eine Emission 
oder ein anderes Ereignis, das sich aus unkontrollierten Vorgängen auf Grund der 
Aufbereitung ergibt) ist auszuarbeiten. Zur Vorsorge für den Schutz der Umwelt hat sie 
oder er Maßnahmen zur Vermeidung von Einwirkungen zu treffen, die geeignet sind, 
insbesondere den Boden, den Pflanzenbestand oder den Tierbestand bleibend zu 
schädigen. Die Bergbautätigkeiten sind so auszuüben, dass nach dem besten Stand der 
Technik vermeidbare Emissionen unterbleiben. Soweit es sich um die Bewirtschaftung 
bergbaulicher Abfälle (= Abfälle, die unmittelbar beim Aufsuchen, Gewinnen, Aufbereiten 
und Speichern mineralischer Rohstoffe anfallen) handelt, hat die oder der 
Bergbauberechtigte darüber hinaus Maßnahmen zur Vermeidung einer über das 
zumutbare Maß hinausgehenden Beeinträchtigung von Gewässern (§ 119 Abs. 5 letzter 
Satz MinroG) zu treffen und ferner den Stand der Technik im Hinblick auf die 
Eigenschaften der Abfallentsorgungsanlage, ihres Standortes und der 
Umweltbedingungen am Standort zu berücksichtigen. Der Einsatz einer bestimmten 
Technologie wird hierdurch nicht vorgeschrieben. Die oder der Bergbauberechtigte hat 
weiters für jeden Bergbaubetrieb unter Aufsicht einer verantwortlichen Markscheiderin 
oder eines verantwortlichen Markscheiders ein Bergbaukartenwerk anfertigen und 
nachtragen zu lassen. In einem Unglücksfall bei Ausübung einer Bergbautätigkeit hat jede 
und jeder Bergbauberechtigte auf Verlangen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 
Hilfsmittel zur Hilfe aufzubieten, soweit es ohne Gefährdung ihrer/seiner eigenen 
Bergbaubetriebe möglich ist. 

3.1.5 Ausübung von Bergbautätigkeiten 
Zur Suche (Durchführung von Sucharbeiten) nach bergfreien und grundeigenen 
mineralischen Rohstoffen genügt eine Anzeige bei der Behörde. Dieser ist am Ende jedes 
Kalenderjahres ein Bericht über die durchgeführten Sucharbeiten (Arbeitsbericht), in 
welchem auch das Ergebnis der Suche bekannt zu geben ist, vorzulegen. 

Mit der Durchführung von Erschließungs- und Untersuchungsarbeiten (Schurfarbeiten) 
zum Feststellen der Abbauwürdigkeit bergfreier mineralischer Rohstoffe darf nicht vor 
Genehmigung eines der Behörde vorgelegten Arbeitsprogramms, das ua. Angaben über 
Art, Umfang, Zweck, Reihenfolge und zeitlichen Ablauf der beabsichtigten Schurfarbeiten, 
sowie über die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen und Maßnahmen zum Schutz der 
Oberfläche und zur Sicherung der Oberflächennutzung nach Beendigung der 
Schurfarbeiten zu enthalten hat, begonnen werden. Am Ende jedes Kalenderjahres ist der 
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Behörde über die in Freischürfen durchgeführten Arbeiten ein Bericht (Schurfbericht), in 
dem auch das Ergebnis der Arbeiten bekanntzugeben ist, vorzulegen.  

Die Errichtung eines Bergbaubetriebes oder einer selbständigen Betriebsabteilung ist der 
Behörde vom Bergbauberechtigten unter Angabe der Bezeichnung zeitgerecht vorher 
bekannt zu geben. Die Anzeige hat die dazugehörigen Betriebsstätten zu enthalten. Für 
jede Betriebsstätte ist die Betriebsstättenart, die Bezeichnung und die Lage anzugeben. 

Der Abbau von Vorkommen mineralischer Rohstoffe (ausgenommen Kohlenwasserstoffe) 
und das Speichern von flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen in geologischen 
Strukturen sind nach Gewinnungsbetriebsplänen durchzuführen. 
Gewinnungsbetriebspläne (siehe auch die obenstehenden Ausführungen) beziehen sich 
auf den Aufschluss und Abbau von mineralischen Rohstoffen, ausgenommen 
Kohlenwasserstoffe. Genehmigungsvoraussetzungen sind unter anderem: keine 
Gefährdung von Personen und Sachen, keine unzumutbare Belästigung sowie das 
Unterbleiben von nach dem besten Stand der Technik vermeidbaren Emissionen; für das 
obertägige Gewinnen grundeigener mineralischer Rohstoffe müssen weitere Kriterien, wie 
Mindestabstände zu bebauten Gebieten, Beachtung der Raumordnung, Überwiegen des 
öffentlichen Interesses sowie Einhalten eines Konzepts über den Abtransport der 
mineralischen Rohstoffe, erfüllt werden. Für die Gewinnung bergfreier und bundeseigener 
mineralischer Rohstoffe (ausgenommen Kohlenwasserstoffe) sowie für die untertägige 
Gewinnung von grundeigenen mineralischen Rohstoffen sind die 
Gewinnungsbetriebspläne für die Dauer von fünf Jahren aufzustellen. Diese Frist kann im 
Einzelfall bis auf ein Jahr verkürzt werden. Nach der erstmaligen Genehmigung eines 
Gewinnungsbetriebsplanes kann die oder der Bergbauberechtigte für Bergbaue geringer 
Gefährlichkeit (siehe § 112 Abs. 4 MinroG) ganz oder für einen bestimmten Zeitraum von 
der Verpflichtung zum Aufstellen von nachfolgenden Gewinnungsbetriebsplänen 
entbunden werden. 

Abschlussbetriebspläne beziehen sich auf die Einstellung der Gewinnung in einem 
Bergbau oder auf die Einstellung der Tätigkeit eines Bergbaubetriebes, einer 
selbstständigen Betriebsabteilung oder eines größeren Teiles davon. 

Die oder der Bergbauberechtigte hat einen Abfallbewirtschaftungsplan für die 
Minimierung, Behandlung, Verwertung und Beseitigung bergbaulicher Abfälle (= Abfälle, 
die unmittelbar beim Aufsuchen, Gewinnen, Aufbereiten und Speichern mineralischer 
Rohstoffe anfallen) aufzustellen und der Behörde anzuzeigen. Der 
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Abfallbewirtschaftungsbetriebsplan ist alle fünf Jahre zu überprüfen und gegebenenfalls 
anzupassen. Sofern und soweit die im Abfallbewirtschaftungsplan erforderlichen Angaben 
Bestandteil eines Gewinnungsbetriebsplanes, eines Ansuchens um Erteilung einer 
Bewilligung für eine Bergbauanlage oder anderer auf Grund von Rechtsvorschriften 
erstellter Unterlagen sind, kann im Abfallbewirtschaftungsplan auf diese verwiesen 
werden. 

Zur Herstellung von obertägigen Bergbauanlagen sowie von Zwecken des Bergbaus 
dienenden von der Oberfläche ausgehenden Stollen, Schächten, Bohrungen mit 
Bohrlöchern ab 300 m Tiefe und Sonden ab 300 m Tiefe ist eine Bewilligung der Behörde 
erforderlich. Wenn zum Zeitpunkt der Herstellungsbewilligung nicht ausreichend beurteilt 
werden kann, ob die den Betrieb der Anlage betreffenden Auflagen näher angeführte 
Interessen ausreichend schützen, hat die Behörde im Herstellungsbescheid anzuordnen, 
dass die Bergbauanlage erst auf Grund einer Betriebsbewilligung in Betrieb genommen 
werden darf. Für sogenannte „IPPC-Anlagen“ gelten Sondervorschriften, insbesondere zur 
Begrenzung von Emissionen von Schadstoffen. 

Desgleichen gelten Sondervorschriften bzw. zusätzliche Vorschriften für Bergbauanlagen, 
die der Entsorgung bergbaulicher Abfälle dienen („Abfallentsorgungsanlagen“, wie 
Halden, Klärteiche etc.). Für bestimmte Abfallentsorgungsanlagen 
(Abfallentsorgungsanlagen der Kategorie A) ist eine Sicherheitsleistung zu erbringen und 
es bestehen Regelungen für schwere Unfälle. 

3.1.6 Verantwortliche Personen 
Die oder der Bergbauberechtigte hat für jeden Bergbaubetrieb – gliedert sich dieser in 
mehrere selbstständige Betriebsabteilungen, für jede davon – eine Betriebsleiterin bzw. 
einen Betriebsleiter und, soweit es die sichere und planmäßige Aufsicht des Bergbaus 
erfordert, für die technische Aufsicht Betriebsaufseherinnen bzw. Betriebsaufseher zu 
bestellen. Mehrfachbestellungen sind zulässig, wenn die betroffene Person in der Lage ist, 
bei allen Bergbaubetrieben, für die sie verantwortlich sein soll, ihre Funktion einwandfrei 
auszuüben. Bei Kleinbetrieben geringer Gefährlichkeit sind höchstens fünf 
Mehrfachbestellungen, im Übrigen höchstens drei Mehrfachbestellungen zulässig. 
Erfordert es die Art des Bergbaubetriebes oder einer selbstständigen Betriebsabteilung, 
hat die oder der Bergbauberechtigte nachweislich dafür zu sorgen, dass die 
Betriebsleiterin oder der Betriebsleiter im Fall längerer Abwesenheit von einer für die 
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Vertretung geeigneten Betriebsaufseherin oder von einem für die Vertretung geeigneten 
Betriebsaufseher vertreten wird. 

Desgleichen hat der Bergbauberechtigte für jeden Bergbaubetrieb eine verantwortliche 
Markscheiderin oder einen verantwortlichen Markscheider zu bestellen, die bzw. der 
nicht gleichzeitig Betriebsleiterin bzw. Betriebsleiter oder Betriebsaufseherin bzw. 
Betriebsaufseher für diesen Betrieb sein darf. Mehrfachbestellungen durch verschiedene 
Bergbauberechtigte sind möglich. Die Bestellungen von verantwortlichen Personen 
bedürfen der Vormerkung durch den Bundesminister für Finanzen. 

3.1.7 Bergbaubevollmächtigte 
Bergbauberechtigte, die gemeinsam Inhaber einer Bergbauberechtigung sind oder denen 
gemeinsam die Ausübung einer solchen überlassen worden ist, ferner alleinige 
Bergbauberechtigte, die ihren ordentlichen Wohnsitz im Ausland haben oder juristische 
Personen oder eingetragene Personengesellschaften sind, haben eine in Österreich 
wohnhafte eigenberechtigte Person zu bestellen, die ermächtigt ist, für sie rechtswirksam 
Aufträge der Bergbehörden entgegenzunehmen und Schriftstücke der Bergbehörden zu 
empfangen (Bergbaubevollmächtigter). 

3.1.8 Bergbau und Grundeigentum 
Vor Benützung der Oberfläche und des oberflächennahen Bereiches von fremden 
Grundstücken zur Ausübung einer Bergbautätigkeit hat die oder der Bergbauberechtigte 
die Zustimmung der Grundeigentümerin oder des Grundeigentümers einzuholen. Stimmt 
diese/dieser der Benützung eines Grundstückes zu, kommt es jedoch über die Höhe der 
Entschädigung zu keiner Einigung mit der oder dem Bergbauberechtigten, so kann jede 
und jeder der Beteiligten bei der Behörde die Festsetzung der Entschädigung begehren. 
Gestattet die Grundeigentümerin oder der Grundeigentümer der/dem 
Bergbauberechtigten nicht einmal gegen eine angemessene Entschädigung die Benützung 
für den Bergbau notwendiger Grundstücke auf die Dauer des Bedarfes, so kann die oder 
der Bergbauberechtigte bei der Behörde um zwangsweise Grundüberlassung ansuchen. 
Bei Bergbauen auf grundeigene mineralische Rohstoffe ist eine zwangsweise 
Grundüberlassung nur für sicherheitstechnische Maßnahmen im Zusammenhang mit 
gefährlichen Ereignissen möglich. 
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Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der Begrenzungen von Grubenmaßen und 
Überscharen, Speicher- und Gewinnungsfeldern mit Ausnahme jener auf Vorkommen von 
Kohlenwasserstoffen sowie Grundstücke und Grundstücksteile, auf die sich ein 
genehmigter Gewinnungsbetriebsplan für grundeigene mineralische Rohstoffe bezieht, 
gelten von Gesetzes wegen als Bergbaugebiete. Grundstücke und Grundstücksteile 
außerhalb dieser Begrenzungen sind bei Aufnahme des planmäßigen und systematischen 
Abbaus oder Speicherbetriebes von der Bergbauberechtigten oder vom 
Bergbauberechtigten bekannt zu geben und von der Behörde mit Bescheid als 
Bergbaugebiet zu bezeichnen, wenn sie als Folgen von Einwirkungen einer Gewinnungs- 
und Speichertätigkeit in den nächsten fünfzehn Jahren Bodenverformungen in solcher Art 
und in einem solchen Ausmaß unterliegen oder voraussichtlich unterliegen werden, dass 
dadurch Bauten und andere Anlagen wesentliche Änderungen erfahren können. 
Bergbaugebiete sind im Grundbuch ersichtlich zu machen. In Bergbaugebieten dürfen 
Bauten und andere Anlagen als Bergbauanlagen nur mit besonderer Bewilligung der 
Behörde errichtet werden („Bauen im Bergbaugebiet“). 

Wenn durch die Bergbautätigkeit ein Mensch getötet, an seinem Körper oder an seiner 
Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt wird, so liegt ein Bergschaden vor. Für 
Bergschäden besteht eine Gefährdungshaftung. Weist die oder der Bergbauberechtigte 
nach, dass sie oder er den Bergschaden nicht verursacht hat, ist sie oder er von der 
Haftung befreit. 

3.1.9 Zuständigkeit der Behörden 
Für die ausschließlich obertägige Gewinnung und Aufbereitung grundeigener 
mineralischer Rohstoffe ist, soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, die 
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. Für die Genehmigung von Betriebsplänen, wenn 
sich die in diesen vorgesehenen Arbeiten und Maßnahmen über zwei oder mehrere 
Verwaltungsbezirke erstrecken und für die Bewilligung von Bergbauanlagen, die sich über 
zwei oder mehrere Verwaltungsbezirke erstrecken, ist, soweit es sich um das 
ausschließlich obertägige Gewinnen und Aufbereiten grundeigener mineralischer 
Rohstoffe handelt, der Landeshauptmann zuständig. Für alle anderen Tätigkeiten, für die 
das MinroG gilt, ist der Bundesminister für Finanzen als Montanbehörde zuständig. Zu 
den Aufgaben der MinroG-Behörden zählt unter anderem auch die Aufsicht über den 
Bergbau und die Anordnung von Sicherheitsmaßnahmen. 
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Die Überwachung der Einhaltung der Schutzvorschriften für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer erfolgt durch die Arbeitsinspektorate. 

3.2 Wichtige bergrechtliche und sonstige für den Bergbau 
maßgebende Vorschriften 

Der Wortlaut der aktuellen Fassung der untenstehenden Vorschriften findet sich im 
Internet (Rechtsinformationssystem des Bundes) unter www.ris.bka.gv.at/bundesrecht/ . 

3.2.1 Bergrecht 
a) Die Grundlage des geltenden Bergrechts ist das am 1. Jänner 1999 in Kraft getretene 

Mineralrohstoffgesetz – MinroG, BGBl. I Nr. 38/1999, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBl. I Nr. 184/1999, BGBl. I Nr. 98/2001, BGBl. I Nr. 21/2002, 
BGBl. I Nr. 85/2005, BGBl. I Nr. 84/2006, BGBl. I Nr. 113/2006, BGBl. I Nr. 115/2009, 
BGBl. I Nr. 65/2010, BGBl. I Nr. 111/2010, BGBl. I Nr. 144/2011, BGBl. I Nr. 129/2013, 
BGBl. I Nr. 40/2014, BGBl. I Nr. 80/2015, BGBl. I Nr. 95/2016, BGBl. I Nr. 104/2019, 
BGBl. I Nr. 14/2021, BGBl. I Nr. 86/2021 und BGBl. I Nr. 60/2022 sowie der 
Kundmachung BGBl. I Nr. 83/2003. Durch § 15 des Artikels XXXII des Außerstreit-
Begleitgesetzes, BGBl. I Nr. 112/2003, wurde die Zuständigkeit zur Entscheidung über 
die Entschädigung bei einer zwangsweisen Grundüberlassung vom Bezirksgericht zum 
Landesgericht verlagert. 

b) Bis zur Neuregelung des betreffenden Gebietes oder einer Änderung durch eine 
Verordnung gelten auf Grund einer Übergangsbestimmung im MinroG folgende 
Verordnungen als Bundesgesetze weiter: 
− Verordnung über die beim Bergbaubetrieb zum Schutz des Lebens und der 

Gesundheit von Personen und zum Schutze von Sachen durchzuführenden 
Maßnahmen (Allgemeine Bergpolizeiverordnung), BGBl. Nr. 114/1959, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 21/2002 und der Verordnung 
BGBl. II Nr. 208/2022. 

− Verordnung über die in Seilfahrtanlagen des Bergbaues zum Schutze des Lebens 
und der Gesundheit von Personen durchzuführenden Maßnahmen 
(Bergpolizeiverordnung für die Seilfahrt), BGBl. Nr. 14/1968, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 21/2002. 

− Verordnung über Freischurf- und Maßengebühren, BGBl. Nr. 224/1976, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 21/2002. 

http://www.ris.bka.gv.at/bundesrecht/
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− Verordnung über die Neufestsetzung des Schutzgebietes für die Heilquellen von 
Bad Hall, BGBl. Nr. 624/1987, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 21/2002. 

− Verordnung über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel und elektrischer 
Anlagen im Bergbau (Bergpolizeiverordnung für Elektrotechnik – BPV 
Elektrotechnik), BGBl. Nr. 737/1996, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 21/2002 und der Verordnung BGBl. II Nr. 309/2004 (vergleiche auch 
§ 16 Abs. 4 der Elektroschutzverordnung 2012, BGBl. II Nr. 33/2012). 

c) Aufgrund des Mineralrohstoffgesetzes wurden folgende Verordnungen erlassen: 
− Schaubergwerkeverordnung, BGBl. II Nr. 209/2000, in der Fassung der 

Verordnung BGBl. II Nr. 208/2022. 
− Markscheideverordnung, BGBl. II Nr. 69/2001, in der Fassung der Verordnung 

BGBl. II Nr. 437/2012 (Hinweis: Diese ist mit Ausnahme des § 51 Abs. 1 erster Satz 
und des § 51 Abs. 2 erster Satz außer Kraft getreten; vgl. § 48 Abs. 2 des Art. 1 der 
Verordnung BGBl. II Nr. 437/2012). 

− Bohrlochbergbau-Verordnung (BB-V), BGBl. II Nr. 367/2005, in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 208/2022. 

− Verordnung über Sicherheitsabstände zu Anlagen des Kohlenwasserstoffbergbaus 
und zu Anlagen für vergleichbare Tätigkeiten, BGBl. II Nr. 56/2006, in der Fassung 
der Verordnung BGBl. II Nr. 208/2022. 

− Personenbeförderung-Bergbau-Verordnung, BGBl. II Nr. 298/2006, in der Fassung 
der Verordnung BGBl. II Nr. 208/2022. 

− Verordnung über die Bezeichnung von Grundstücken und Grundstücksteilen als 
Bergbaugebiete, BGBl. II Nr. 6/2007. 

− E-PRTR-Begleitverordnung (EPRTR-BV), BGBl. II Nr. 380/2007, in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 223/2020. 

− Bergbau-Sprengverordnung (BSpV), BGBl. II Nr. 60/2009. 
− Bergbau-Abfall-Verordnung, BGBl. II Nr. 130/2010, in der Fassung der Verordnung 

BGBl. II Nr. 132/2013. 
− Bergbau-Sprengmittellagerungsverordnung (B-SprLV), BGBl. II Nr. 459/2011, in der 

Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 208/2022. 
− Markscheideverordnung 2013, BGBl. II Nr. 437/2012, in der Fassung der 

Verordnung BGBl. II Nr. 208/2022. 
− Bergbau-Unfallverordnung 2015 (Bergbau-UV 2015), BGBl. II Nr. 304/2015. 
− Niederspannungsgeräteverordnung 2015, BGBl. II Nr. 21/2016. 
− Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung 2015 (EMVV 2015), 

BGBl. II Nr. 22/2016. 
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− Verordnung über Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen 
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Explosionsschutzverordnung 
2015), BGBl. II Nr. 52/2016. 

− Verordnung über verantwortliche Personen im Bergbau 2017 (VPB-V 2017), 
BGBl. II Nr. 96/2017, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 208/2022. 

− Verordnung über mittelgroße Feuerungsanlagen im Bergbau (MFAB-V), 
BGBl. II Nr. 454/2020. 

− Verordnung über bei obertägigen Bergbautätigkeiten durchzuführende 
Maßnahmen (Obertagebergbau-Verordnung – OB-V), BGBl. II Nr. 208/2022. 

3.2.2 Vorschriften über das Bergbuch und die Bergbuchgerichte 
– Verordnung über die innere Einrichtung und Führung des Bergbuches (BergBV), 

BGBl. Nr. 224/1954, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 259/1975. 
– § 118 Z 2 der Jurisdiktionsnorm, RGBl. Nr. 111/1895, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/2022 (legt die Zuständigkeit bestimmter Gerichte 
zur Anlegung und Führung der Bergbücher fest). 

3.2.3 Sonstige 
1. Bundesgesetz über das Grubenwehrehrenzeichen, BGBl. Nr. 63/1954, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2001; hiezu die Verordnung betreffend die 
Ausstattung des Grubenwehrehrenzeichens und das Verleihungsverfahren, 
BGBl. Nr. 198/1954. 

2. Lagerstättengesetz, BGBl. Nr. 246/1947, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 136/2001. 

3. Bundesgesetz über das Verbot der geologischen Speicherung von Kohlenstoffdioxid, 
BGBl. I Nr. 144/2011. 

4. Energie-Infrastrukturgesetz, BGBl. I Nr. 4/2016. 
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3.3 Aufsuchungs-, Gewinnungs- und Speicherrechte betreffend 
Kohlenwasserstoffe 

Tabelle 7 Aufsuchungsrechte betr. Kohlenwasserstoffe im Jahr 2024 

Aufsuchungsgebiete Ausmaß in km² 

OMV-Wien 123 

OMV-Niederösterreich 3.138 

ADX-AT-I 331 

ADX-AT-II 691 

Gesamtausmaß 4.283 

Quelle: BMF Abt. VI/6 

Tabelle 8 Gewinnungs- und Speicherrechte betr. Kohlenwasserstoffe im Jahr 2024 

Gewinnungsfelder nach Aufsuchungsgebieten Anzahl Ausmaß in m² 

OMV-Wien 6 20.288.457 

OMV-Niederösterreich 142 359.526.100 

OMV-Oberösterreich I 4 12.700.000 

RAG-Oberösterreich/Niederösterreich 159 441.717.532 

RAG-Salzburg 22 35.763.279 

ADX-ADX-AT-II 2 4.581.703 

Insgesamt 335 874.577.071 

Quelle: BMF Abt. VI/6 
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4 Wirtschaftliche und technische 
Angaben über die einzelnen Bergbaue 

4.1 Bergfreie mineralische Rohstoffe 

4.1.1 Kohle 

(Quelle: GKB-Bergbau GmbH) 

Der Verantwortungsbereich der GKB-Bergbau GmbH (GKB) erstreckt sich über zahlreiche 
stillgelegte Kohle- und Erzbergbaue. In der nahen Vergangenheit realisierte die GKB 
umfangreiche Sicherungs- und Überwachungsprojekte im Rahmen der Aktiven 
Verwahrung. So wurden Grubenbaue des historischen Blei-Zinkbergbaus Pöllanberg 
(nördlich der Erzlagerstätte Bleiberg-Kreuth) gesichert, um in weiterer Folge die 
Heimsagung der Bergbauberechtigungen zu erwirken. Grundwasserhöchststände haben in 
tagesnahen Bereichen des ehemaligen Braunkohlebergbaus der LAKOG im Stadtgebiet 
von Wolfsberg zum vermehrten Auftreten von Tagesbrüchen geführt und erforderten 
Sanierungstätigkeiten im Bereich von Gewerbeflächen. Hierbei erfolgte der Versatz 
tagesnaher Grubenhohlräume mittels Stollen-SSM (stabilisierte Sandmischung als 
Füllmaterial für das Sichern und Verfüllen von wassergefüllten Hohlräumen). 



 

 

Österreichisches Montan-Handbuch 2025  43 

Abbildung 2 Bohrgerät, Verfüllarbeiten tagnaher Hohlräume mit stabilisierter 
Sandmischung der GKB-Bergbau GmbH  

 

Quelle: GKB-Bergbau GmbH 

4.1.2 Eisenerz und Eisenglimmer 

(Quelle: VA Erzberg GmbH) 

Das Jahr 2024 nahm bei der VA Erzberg GmbH in ihrem Kerngeschäft Erzproduktion 
wiederum einen positiven Verlauf. Die Mengenabrufe der Kunden in Linz und Donawitz 
bewegten sich während des ganzen Kalenderjahrs auf hohem Niveau. Für das Gesamtjahr 
2024 ergab sich eine Versandmenge von etwas mehr als 3,2 Mio. t und lag damit um 2,2 % 
über dem Wert des Vorjahres. 
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Produktionsdaten 

• Die Gesamtabbaumenge (Verhau) belief sich 2024 auf etwas mehr als 13 Mio. t. 
• Die Erzproduktion erreichte eine Jahrestonnage von etwas mehr als 3 Mio. t. 
• Das angestrebte Bergbauausbringen wurde erreicht. 

Die Investitionen in Anlagevermögen betrugen 2024 insgesamt 2,5 Mio. €. Bedeutende 
Investitionen im Jahr 2024 waren der Kauf eines Schwer-LKW‘s, eines Radladers sowie 
eines Online-Analysegerätes beim Großbrecher. Im Bereich der Lagerwirtschaft wurde ein 
zusätzliches Hochregallager für verschiedene Ersatzteile investiert, im Tagebau wurde auf 
ein digitales Funksystem umgestellt. 

Ausblick 

Für das Jahr 2025 wird im Kerngeschäft Erzproduktion mit einer stabilen Nachfrage leicht 
unter dem Niveau von 2024 gerechnet. 

Was die nähere Zukunft betrifft, ist das Thema Dekarbonisierung weiterhin ein zentrales 
Thema, welches mittelfristig deutliche Auswirkungen auf die VA Erzberg GmbH haben 
wird. 

Die voestalpine AG arbeitet intensiv an der Dekarbonisierung der Stahlproduktion und hat 
mittlerweile an beiden Standorten (Linz, Donawitz) entsprechende Investitionsprojekte 
zur Errichtung von Elektro-Lichtbogenöfen gestartet. Die Inbetriebnahme dieser Aggregate 
wird in den Jahren 2027/2028 erfolgen, mit gleichzeitiger Herausnahme von 
herkömmlichen Hochofenkapazitäten. 
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Abbildung 3 Haulys mit Besuchern des Schaubergwerkes der VA Erzberg GmbH 

 

Quelle: VA Erzberg GmbH 

Tabelle 9 Gewinnung (in t), Betriebsstätten und Belegschaft im Eisenerz- und 
Eisenglimmerbergbau im Jahr 2024 

Bundesland Gewinnung Betriebs-
stätten 

beschäftigte 
Personen 

davon 
Arbeiter 

ST u. K 3.218.040 2 199 147 

Quelle: BMF Ref. VI/5a 

4.1.3 Wolframerz 
Die Versorgung mit primären Rohstoffen erfolgte im Berichtsjahr 2024 aus dem Bergbau 
Mittersill der Wolfram Bergbau und Hütten AG mit einer Tonnage von 556.287 t. Die 
Rohstoffversorgung der Hütte erfolgte zudem aus Recyclingmaterial, zugekauften 
Wolframkonzentraten sowie Halbfertigprodukten anderer Wolframhütten. 
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Tabelle 10 Gewinnung (in t), Konzentrat, Betriebsstätten und Belegschaft im 
Wolframerzbergbau im Jahr 2024 

Bundesland Erzgewinnung Konzentrat Betriebs-
stätten 

beschäftigte 
Personen 

davon 
Arbeiter 

S 556.287 3.902 1 70 58 

Quelle: BMF Ref. VI/5a 

4.1.4 Gold 
In Österreich wurde Gold bergmännisch letztmalig im Jahr 1943 (Jahresproduktion 
ca. 100 kg) im Golderzbergbau Radhausberg im Gasteinertal durch die Erzbergbau 
Radhausberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung abgebaut. Seit Beendigung der 
Gewinnungstätigkeiten werden in den ehemaligen untertägigen Grubenhohlräumen 
Arbeiten zur Bauhafthaltung vorgenommen. 

Auch die Gewinnung von Seifengold aus der Donau (Kraftwerksbaustelle Ybbs-
Persenbeug) sowie aus einer Kiessandgewinnung aus der Salzach (Schwarzach/Pongau), 
welche im Jahr 1957 noch eine Jahresproduktion von 2 kg verzeichnet, ist danach beendet 
worden. Eine Primärgoldgewinnung findet seitdem in Österreich nicht mehr statt. 

4.1.5 Gips und Anhydrit 
Im Produktionsjahr 2024 wurde in Österreich in insgesamt sieben aktiven 
Gewinnungsstätten in Summe 698.277 t Gips- und Anhydrit sowohl obertage als auch 
untertage abgebaut. Die wichtigsten Produzenten waren wie auch im Jahr 2023 die 
Gipswerk Schretter & Cie. Gesellschaft m.b.H., die Knauf Gesellschaft m.b.H., die Moldan 
Baustoffe GmbH & Co. KG und die Saint-Gobain Austria GmbH. 

Tabelle 11 Gewinnung (in t), Betriebsstätten und Belegschaft im Gips- und 
Anhydritbergbau im Jahr 2024 

Bundesland Gewinnung Betriebs-
stätten 

beschäftigte 
Personen 

davon 
Arbeiter 

NÖ 137.539 1 7 6 



 

 

Österreichisches Montan-Handbuch 2025  47 

Bundesland Gewinnung Betriebs-
stätten 

beschäftigte 
Personen 

davon 
Arbeiter 

S 192.656 2 11 10 

T 31.500 1 7 6 

ST 336.582 3 29 25 

Summe 698.277 7 54 47 

Quelle: BMF Ref. VI/5a 

4.1.6 Grafit 
Der einzige aktive Grafitbergbau wird in St. Stefan ob Leoben/Steiermark von 
Grafitbergbau Kaisersberg Ges.m.b.H. durchgeführt. Die Produkte finden vor allem in 
Spezialmärkten Anwendung. Die Blütezeit erlebte der Grafitbergbau in Österreich mit 
einer Jahrestonnage von rd. 100.000 t in den 1960er Jahren. 

4.1.7 Ölschiefer 
In der Lagerstätte der Österreichischen Ichthyol Gesellschaft m.b.H. & Co KG wurde bis 
zur Fristung des Bergbaus im Jahr 1964 auf insgesamt fünf mittels Stollen erschlossenen 
Horizonten Ölschiefer mit bis zu 35 % Schieferölgehalt aus Ölschieferflözen mit 
Mächtigkeiten von bis zu 1 m hereingewonnen, wobei unter anderem auch eine Art 
Kammerbau mit Handversatz als Abbauverfahren zur Anwendung kam. 

Im Zeitraum zwischen 1964 und 2011 erfolgte die Versorgung der 
Arzneimittelwirkstoffherstellung in Reith bei Seefeld mit Schieferöl aus dem 
firmeneigenen Bergbau Orbagnoux in Frankreich. Die Gewinnung des im Kammerbau 
abgebauten Ölschiefers mit einem Schieferölgehalt von ca. 5 % wurde vorwiegend aus 
wirtschaftlichen Gründen nach Frankreich ausgelagert (höherer Mechanisierungsgrad im 
Abbau gegenüber einer vornehmlich händischen Gewinnung im Bergbau Ankerschlag). 

Nachdem aus den Ergebnissen der Schwelversuche 2012 und 2013 keine wirtschaftliche 
Ölschieferproduktion abzuleiten war, ist eine bergmännische Gewinnung derzeit nicht 
vorgesehen. 

Im Ölschieferbergbau Bächental der Tiroler Steinölwerke Albrecht GmbH & CoKG wird 
Ölschiefer tagbaumäßig in einem Seitental des Karwendelgebirges in einer Seehöhe von 



 

48 Österreichisches Montan-Handbuch 2025 

1.500 m abgebaut und in der angeschlossenen Schwelanlage zu Schieferöl verarbeitet. Das 
dabei gewonnene Öl wird zu pharmazeutischen und kosmetischen Produkten veredelt. 

4.1.8 Talk und Leukophyllit 
Die Abbaumengen von Talk und Leukophyllit der beiden Produzenten Imerys Talc Austria 
GmbH und Aspanger Bergbau und Mineralwerke GmbH & Co KG lagen im 
Produktionsjahr 2024 mit 137.735 t auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr. 

Tabelle 12 Gewinnung (in t), Betriebsstätten und Belegschaft im Talk- und 
Leukophyllitbergbau im Jahr 2024 

Bundesland Gewinnung Betriebs-
stätten 

beschäftigte 
Personen 

davon 
Arbeiter 

NÖ 19.800 1 15 13 

ST 117.935 2 45 34 

Summe 137.735 3 60 47 

Quelle: BMF Ref. VI/5a 

4.1.9 Kaolin 
In Österreich wird Kaolin seit mehr als 200 Jahren gewonnen. In der Blütezeit des 
Kaolinbergbaus zwischen den Jahren 1960 und 1970 wurden bis zu 170.000 t Rohkaolin, 
der in der Aufbereitung zu Kaolin, Quarzsand sowie Nebenprodukten weiterverarbeitet 
wurde, abgebaut. In Spitzenzeiten beschäftigte der Kaolinbergbau bis zu 500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Der Abbau von Kaolin, welcher vorwiegend als Füll- und Trägerstoff in Papier, Farben, 
Gummi, Kunststoffen, weiters in kosmetischen und pharmazeutischen, aber auch 
keramischen Produkten und zur Glasfasererzeugung Verwendung findet, wurde in 
Österreich seit den 1950er Jahren fast ausschließlich durch die KAMIG GmbH & Co. KG. 
durchgeführt. Der Untertagebau wurde 2001 eingestellt. 

Im Jahr 2022 wurden die Geschäftsanteile der Firma KAMIG GmbH & Co. KG. durch die 
zur Firmengruppe der Rohrdorfer gehörige Zementwerk Hatschek GmbH übernommen. 
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4.1.10  Magnesit 
Die Fördermenge an Magnesit betrug für das Jahr 2024 623.494 t, was einen leichten 
Rückgang um rd. 2 % gegenüber dem Jahr 2023 zeigt. 

Magnesit wurde im Berichtsjahr 2024 u. a. von der Veitsch-Radex GmbH & Co OG, der 
Rohrdorfer Sand und Kies GmbH und der STYROMAG - Steirische Magnesitindustrie 
GmbH in zehn Betriebsstätten abgebaut. 

Tabelle 13 Gewinnung (in t), Betriebsstätten und Belegschaft im Magnesitbergbau im Jahr 
2024 

Bundesland Gewinnung Betriebs-
stätten 

beschäftigte 
Personen 

davon 
Arbeiter 

T 154.039 1 14 7 

ST 417.378 8 53 48 

K 52.077 1 8 6 

Summe 623.494 10 75 61 

Quelle: BMF Ref. VI/5a 

4.1.11  Kalkstein 
Im Produktionsjahr 2024 wurden in Österreich in insgesamt 63 Gewinnungsstätten 
rd. 13,2 Mio. t an Kalkstein u. a. von der Alpacem Zement Austria GmbH, der ALPHA 
CALCIT Bergbau GmbH, der Baumit GmbH, der Bernegger GmbH, der Deisl-Beton 
Gesellschaft m.b.H., der Holcim (Österreich) GmbH, der OMYA GmbH, der voestalpine 
Stahl GmbH, der Leube Zement GmbH, der Schretter & Cie GmbH & Co KG, der SPZ 
Zementwerk Rohstoff Verwertungs GmbH. & Co KG und der Steinbruch Lorüns GmbH 
abgebaut. 



 

50 Österreichisches Montan-Handbuch 2025 

Tabelle 14 Gewinnung (in t), Betriebsstätten und Belegschaft im Kalksteinbergbau im Jahr 
2024 

Bundesland Gewinnung Betriebs-
stätten 

beschäftigte 
Personen 

davon 
Arbeiter 

NÖ 2.660.750 5 37 31 

B 565 1 4 3 

OÖ 2.777.527 9 93 76 

S 973.244 5 21 19 

T 1.019.068 7 35 30 

ST 3.713.634 30 117 95 

V 175.395 1 7 5 

K 1.878.339 5 39 33 

Summe 13.198.522 63 353 292 

Quelle: BMF Ref. VI/5a 

4.1.12  Quarzsande 
Aus historischer Sicht wurden auf Grundlage des Berggesetzes 1975 Quarz, Quarzit und 
Quarzsand, soweit sich diese zur Herstellung von Glas oder feuerfesten Erzeugnissen 
eigneten, als „grundeigene mineralische Rohstoffe“, deren Gewinnung unter Aufsicht der 
Bergbehörden fiel, zusammengefasst. Mit Inkrafttreten der Berggesetznovelle 1990 
wurden ebendiese mineralischen Rohstoffe, sofern diese zur Herstellung von Glas oder 
feuerfesten Erzeugnissen oder als Einsatzstoff für die Herstellung von Zementen geeignet 
waren, in das Regime der § 5 Rohstoffe gemäß MinroG aufgenommen und ab dieser Zeit 
auch in der Rohstoffstatistik erfasst. 

Quarzsande wurden im Jahr 2024 u. a. von der Gustav Arthofer Gesellschaft m.b.H. & Co. 
KG, der Aspanger Bergbau und Mineralwerke GmbH & Co KG, der Karl Bauer GmbH & Co 
KG, der Hengl Mineral GmbH, der Krempelbauer-Quarzsandwerk St. Georgen 
Hentschläger & Co.KG., der Leube Quarzsande GmbH, der Quarzit-Sandwerke 
Feichtinger GmbH, der Quarzwerk Friedl GmbH, der Quarzwerke Österreich GmbH sowie 
der Xella Porenbeton Österreich GmbH abgebaut. 
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Tabelle 15 Gewinnung (in t), Betriebsstätten und Belegschaft im Quarzsandbergbau im 
Jahr 2024 

Bundesland Gewinnung Betriebs-
stätten 

beschäftigte 
Personen 

davon 
Arbeiter 

NÖ 382.876 18 32 25 

B 67.420 3 13 13 

OÖ 436.096 13 19 15 

Summe 886.392 34 64 53 

Quelle: BMF Ref. VI/5a 

4.1.13  Tone (einschl. Bentonit) 
Ton als mineralischer Rohstoff im Sinne des § 3 Mineralrohstoffgesetzes 1999, 
BGBl. I Nr. 38/1999 idgF wurde im Jahr 2024 in insgesamt 43 aktiven Tagbauen mit einer 
Gesamtmenge von rd. 1,3 Mio. t hereingewonnen. 

Der Abbau des vorwiegend zur Herstellung von Ziegeln für aufgehendes Mauerwerk, von 
Dachziegeln, von Klinkern und in der Blähtonproduktion erforderlichen Rohstoffes wurde 
u. a. von Unternehmen wie der Comelli-Ziegel Gesellschaft m.b.H., der Holcim 
(Österreich) GmbH, der Leitl Spannton Gesellschaft m.b.H., der 
Mineralstoffverwertungsgesellschaft mbH, der SENFTENBACHER Ziegelwerk Flotzinger 
GmbH & Co KG, der Wienerberger AG, der Wienerberger Österreich GmbH, Wopfinger 
Transportbeton Ges.m.b.H., der Ziegelwerk Eder GmbH, der Ziegelwerk Lizzi GmbH und 
der Ziegelwerk Pichler Wels Gesellschaft m.b.H. durchgeführt. 

Tabelle 16 Gewinnung (in t), Betriebsstätten und Belegschaft im Tonbergbau im Jahr 2024 

Bundesland Gewinnung Betriebs-
stätten 

beschäftigte 
Personen 

davon 
Arbeiter 

NÖ 510.466 12 46 37 

B 2.650 1 0 0 

OÖ 300.716 18 22 18 
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Bundesland Gewinnung Betriebs-
stätten 

beschäftigte 
Personen 

davon 
Arbeiter 

V 4.500 1 0 0 

ST 283.876 7 38 32 

K 148.046 4 10 10 

Summe 1.250.254 43 116 97 

Quelle: BMF Ref. VI/5a 

4.1.14  Diabas (basaltische Gesteine) 
Bergfreier mineralischer Rohstoff Diabas (niedrig metamorphes basaltisches Gestein) 
wurde im Berichtsjahr tagbaumäßig in Gewinnungsstätten der Aldrian Transport- und 
Schotter Gesellschaft m.b.H. in Wies/Stmk, der Diabaswerk Saalfelden Gesellschaft 
m.b.H. in Saalfelden/Sbg., der Hartsteinwerk Kitzbühel Gesellschaft m.b.H. in 
Oberndorf/Tirol, der Jenul Gesellschaft m.b.H. in Podlanig/Ktn., der Josef Kogler 
Natursteinbruch und Schotterwerk Gesellschaft m.b.H. in St. Urban/Ktn., der Alois 
Markolin GmbH in St. Georgen am Längsee/Ktn. sowie der Pinkataler Schotterwerke 
GmbH & Co KG in Burg/Bgld. abgebaut. 

Tabelle 17 Gewinnung (in t), Betriebsstätten und Belegschaft im Diabasbergbau im Jahr 
2024 

Bundesland Gewinnung Betriebs-
stätten 

beschäftigte 
Personen 

davon 
Arbeiter 

B 130.000 1 5 4 

S 447.833 1 23 16 

T 166.830 1 9 7 

ST 500.000 1 18 14 

K 282.185 3 19 13 

Summe 1.526.848 7 74 54 

Quelle: BMF Ref. VI/5a 
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4.2 Bundeseigene mineralische Rohstoffe 

4.2.1 Salz 

(Quelle: Salinen Austria Aktiengesellschaft) 

Die Salinen Austria Aktiengesellschaft gehört zu den führenden Salzherstellern Europas. 
Seit der Privatisierung im Jahr 1997 wurden mehr als 450 Mio. € in die Modernisierung 
und Kapazitätssteigerung der Produktionsanlagen und in den Bergbau investiert. Aktuell 
können jährlich bis zu 4 Mio. m³ Sole bzw. 1,2 Mio. t Siedesalz produziert werden. Mehr 
als 650.000 t davon als verpackte, palettierte Ware, der Rest in loser Form. Das 
Produktportfolio umfasst rd. 350 Siede- bzw. Natursalzprodukte sowie einige 
Meersalzprodukte. 

Die tägliche Produktion umfasst mittlerweile durchschnittlich 3.500 t Siedesalz, welches 
möglichst umweltschonend per Schiff, Bahn oder LKW just in time zu den jeweiligen 
Kunden geliefert wird. Dies wird durch eine nahezu vollautomatisierte Produktion von der 
Soleerzeugung bis zur Auslagerung aus einem modernen Hochregallager sichergestellt. Zur 
mittel- bis langfristigen Absicherung der Soleproduktion von 4 Mio. m³ wird jährlich in 
neue Bohrlochsonden investiert. Parallel zu diesen Vorrichtungsarbeiten werden laufend 
Prospektionsbohrungen als Basis für weitere Planungsarbeiten und zur Feststellung der 
tatsächlichen Lagerstättenvorräte in Altaussee und Hallstatt durchgeführt. 

Diese neuen Erkenntnisse fließen 1:1 in ein geomechanisches 3-D 
Lagerstättensimulationsmodell ein. Daraus resultiert eine optimierte Ausnutzung der 
bestehenden Lagerstätte im Rahmen der behördlichen Vorgaben. 

Zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter, der Sicherheit der 
Grubengebäude, zum Schutz der Tagesoberfläche in den jeweiligen Einwirkungsbereichen 
und zur Verhinderung von unzulässigen Emissionen in die Umwelt wurden in sämtlichen 
aktiven und stillgelegten Bergbauen notwendige und vorausschauende Erhaltmaßnahmen 
in Abstimmung mit den zuständigen Behörden getätigt. Durch die mittlerweile 
abgeschlossene Großinvestition in ein neues Trocknergebäude wird ab dem 
Wirtschaftsjahr 2024 gewährleistet, beinahe 100 % Trockensalz zu erzeugen. Zusätzlich zu 
dieser Investition wurde auch noch in Hochleistungs-Verpackungsanlagen investiert. 
Damit ist die Salinen Austria Aktiengesellschaft ab 2024 in der Lage die Strategie in 
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Richtung palettierter Ware und Salzspezialitäten weiter und schneller voran zu treiben. Zu 
diesem Zweck wurde auf dem Areal in Ebensee (Steinkogel) neben dem Hochregallager 
auch noch eine weitere Lagerhalle für palettierte Ware und Verpackungsmaterial 
angekauft. 

Seit Oktober 2021 hat die Salinen Austria Aktiengesellschaft im Rahmen eines Joint 
Ventures mit dem türkischen Salzproduzenten Safir weitere Auslandsstandorte. Investiert 
wird in der Türkei in den Ausbau von zwei Bergwerken in Zentralanatolien sowie eine 
komplett neu zu errichtende Siedesalzanlage. Mittelfristig soll die Produktion von der 
derzeit 250.000 t auf 1 Mio. Jahrestonnen (Siedesalz und Steinsalz) erhöht werden. 

Im Juni 2024 wurde in den österreichischen Unternehmensbereichen der Salinen Austria 
Aktiengesellschaft, den Salinen Immobilien und den Salzwelten SAP S/4HANA als neues 
ERP-System eingeführt. In den Jahren 2025 und 2026 erfolgt die Umstellung bei den 
Auslandstöchtern. 




